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1 Vorwort

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspekto-
rat ENSI überwacht die Sicherheit der schweize-
rischen Kernanlagen. Strategisches Aufsichts-
organ des ENSI ist der ENSI-Rat. Er legt für jede 
Legislaturperiode die strategischen Ziele fest. 
Diese werden im Leistungsauftrag an das ENSI 
zusammengefasst und in einer jährlichen Leis-
tungsvereinbarung mit dem ENSI konkretisiert 
2015 hat der ENSI-Rat die Geschäftsführung 
und die Aufsichtstätigkeit des ENSI verfolgt und 
beurteilt. Er kommt zum Schluss, dass die Sicher-
heit der Schweizer Kernanlagen gewährleistet 
war. Die im Leistungsauftrag und der Leistungs-
vereinbarung gesetzten Ziele hat das ENSI er- 
reicht. Seine Aufsichtsaufgaben hat es kompe-
tent und wirksam wahrgenommen. 
2016 beginnt eine neue Legislaturperiode. Der 
ENSI-Rat hat sich daher 2015 mit dem Leis-
tungsauftrag für die kommenden vier Jahre be- 
fasst. Er nahm eine Lagebeurteilung vor, prüfte 
Entwicklungsszenarien und bildete sich eine 
Meinung über Schwerpunkte für die künftige 
Tätigkeit des ENSI. 
Ein zentrales Ziel für das ENSI ist, den sicheren 
Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke auch unter 
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zu gewährleisten, wie sie aktuell und vor-
aussichtlich auch in den kommenden Jahren 
den Betrieb der Kernkraftwerke begleiten wer-
den. Angesichts anspruchsvoller Rahmenbedin-
gungen und eines Generationenwechsels von 

Fachleuten in den Kernkraftwerken muss men- 
schlichen und organisatorischen Aspekten, wel-
che die Sicherheit beeinflussen, hohe Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Neue technische 
Fragen, die sich mit dem Langzeitbetrieb der 
Kernkraftwerke stellen, sind zu behandeln, zum 
Beispiel zur Materialalterung. Auf dem Gebiet 
der Sicherung muss Veränderungen der Gefähr-
dungslage Rechnung getragen werden, etwa 
beim Schutz von Informationssystemen.
Auch in anderen Aufsichtsbereichen des ENSI 
finden neue Entwicklungen statt, allen voran in 
der Entsorgung. Eine wirksame Sicherheitsauf-
sicht bedingt daher ausreichende Ressourcen 
und eine gute Führungs- und Aufsichtskultur, 
aber auch das Ausloten neuer Gefährdungs-
situationen und Sicherheitsmassnahmen mit 
Forschungsprojekten beim ENSI. 
Die ENSI-Verordnung verpflichtet das ENSI, sich 
periodisch im Hinblick auf die Erfüllung der 
Anforderungen der Internationalen Atomener-
gie-Agentur durch externe Expertinnen und 
Experten überprüfen zu lassen. Im Jahr 2011 
hatte eine umfassende Überprüfung stattge-
funden, 2015 wurde die Umsetzung der Emp-
fehlungen aus dem Jahr 2011 von einem inter-
nationalen Expertenteam evaluiert. Die Experten 
kamen dabei zum Schluss, dass Anstrengungen 
auf Bundesebene notwendig seien, um die Stel-
lung des ENSI als unabhängige Sicherheits-
behörde weiter zu festigen und die Fachkom-

Dr. Anne Eckhardt, Präsidentin
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petenz zur nuklearen Sicherheit in der Schweiz 
zu erhalten. Dies setzt Aktivitäten auf diversen 
Gebieten voraus, zum Beispiel bei der Ge setz-
gebung, aber auch bei der durch den Bund 
finanzierten regulatorischen Sicherheitsforsch-
ung des ENSI. Der ENSI-Rat wird diese Entwick-
lungen ebenso wie die Umsetzung des Leis-

tungsauftrags 2016 – 2019 in der kommenden 
Leistungsauftragsperiode weiter verfolgen.
Der ENSI-Rat dankt der Geschäftsleitung und 
den Mitarbeitenden des ENSI für ihren hohen 
und fachkundigen Einsatz im Jahr 2015.

Dr. Anne Eckhardt
Präsidentin ENSI-Rat

Juni 2016
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Zum Gedenken an Karine Rausis 

Karine Rausis wurde vom Bundesrat auf Anfang 
2014 als Mitglied des ENSI-Rats gewählt. Ihre 
Fachkompetenz als Elektroingenieurin und ihre 
Erfahrung im Projekt- und Prozessmanagement 
waren für den ENSI-Rat äusserst wertvoll. Inter-
essiert, neugierig und voller Energie hat sich 
Karine Rausis in den für sie neuen Aufgabenbe-
reich der nuklearen Sicherheit eingearbeitet, 
Fragen gestellt und ihre Meinung vertreten. Ihre 
Spontaneität, ihr Humor und ihr Lachen haben 
dem ENSI-Rat gut getan.

Der unfassbare und sinnlos erscheinende Tod 
von Karine Rausis hat uns schockiert und im 
Innersten getroffen. Im Rahmen einer würdevol-
len Trauerfeier in der Kirche von Riddes haben 
ENSI-Rat und Fachsekretariat von ihrer geschätz-
ten und liebenswürdigen Kollegin Abschied 
genommen. Sie fehlt uns; ihr Engagement und 
ihre Ausstrahlung haben Spuren hinterlassen 
und werden lange in Erinnerung bleiben.

Karine Rausis 2015 (Bild: Eveline Strub, ENSI-Rat)
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Zum Tätigkeits- und Geschäftsbericht 

Nach Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 
2007 über das Eidgenössische Nuklearsicher-
heitsinspektorat (ENSI-Gesetz, SR 732.2) erstellt 
der ENSI-Rat den Tätigkeitsbericht. Dieser ent-
hält Angaben zur Aufsicht, zum Stand der Qua-
litätssicherung, zur Erreichung der strategischen 
Ziele und zum Zustand der Kernanlagen. Zu den 
Aufgaben des ENSI-Rats zählt zudem der Ge- 
schäftsbericht (Jahresbericht, Bilanz mit An- 
hang, Erfolgsrechnung, Prüfungsbericht der Re- 
visionsstelle). Der ENSI-Rat unterbreitet dem 
Bundesrat den Tätigkeits- und den Geschäfts- 
bericht zur Genehmigung.
Der vorliegende Bericht des ENSI-Rats umfasst 
sowohl den Tätigkeits- als auch den Geschäfts-

bericht. Im Kapitel Schwerpunkte spricht der 
ENSI-Rat Themen an, auf die er im Berichtsjahr 
besonderes Gewicht gelegt hat. Im Kapitel 
Tätigkeiten berichtet er über die Aufsichtstätig-
keit des ENSI und nimmt eine Beurteilung vor. 
Das Kapitel Zustand der Kernanlagen gibt eine 
Übersicht über die Sicherheit der schweizeri-
schen Kernanlagen im Berichtsjahr. Im Weiteren 
folgt eine Zusammenfassung des Geschäftsbe-
richts mit Angaben zum Jahresbericht, der 
Bilanz, der Erfolgsrechnung und dem Prüfungs-
bericht der Revisionsstelle. In den Anhängen fin-
den sich Hintergrund- und Detailinformationen. 
Ein Abkürzungsverzeichnis schliesst den Bericht 
ab.
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2 Schwerpunkte 2015 des ENSI-Rats

Die Aufgaben des ENSI-Rats umfassen ein brei-
tes Spektrum von Tätigkeiten. Im Folgenden 
werden Schwerpunkte der Arbeit des ENSI-Rats 
im Jahr 2015 dargelegt. Der Beurteilung der 
übrigen Tätigkeiten des ENSI ist das Kapitel 4 
gewidmet. 

2.1 Wirtschaftliche Lage 
 für die Betreiber

Das wirtschaftliche Umfeld für die Betreiber der 
Schweizer Kernkraftwerke (KKW) ist ungünstig. 
Die Preise auf dem europäischen Strommarkt 
befinden sich seit 2009 im Abwärtstrend. Die 
Nachfrage nach Elektrizität in Europa sinkt,  
vor allem aufgrund wirtschaftlicher Stagnation. 
Subventionierte erneuerbare Energien und 
abgeschriebene Kohlekraftwerke, welche güns-
tig Strom produzieren, dominieren zunehmend 
den Markt. 
Dazu kommt eine angespannte Situation an 
den Finanzmärkten. Tiefe Zinsen – teils sogar 
Negativzinsphasen – und eine unsichere Börsen-

entwicklung erschweren die Kalkulation von 
Rückstellungen, z. B. für den Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds in der Schweiz. 
Der ENSI-Rat ist sich bewusst, dass wirtschaftli-
cher Druck die Sicherheit beeinträchtigen 
könnte. Aus diesem Grund hat er sich 2015 
intensiv mit der wirtschaftlichen Situation der 
KKW und möglichen Auswirkungen auf die 
Sicherheit auseinandergesetzt. Um sich ein 
genaueres Bild der Lage zu machen, tauschte 
sich der ENSI-Rat mit dem Direktor des Bundes-
amts für Energie (BFE), dem Vorstand von Swiss-
nuclear und der Gruppe der schweizerischen 
Kernkraftwerksleiter (GSKL) aus. 
Die schwierige wirtschaftliche Situation kann 
sich ungünstig auf die Sicherheitskultur in den 
Kernkraftwerken auswirken und die Bereitschaft 
beeinträchtigen, sicherheitsrelevante Nachrüs-
tungen vorzunehmen. Diese Entwicklung ver-
langt eine sorgfältige und differenzierte Auf-
sicht im Bereich Mensch und Organisation, um 
allfällige negative Veränderungen frühzeitig 
erkennen und korrigieren zu können.

Luftaufnahme von Leibstadt (Bild: KKL)
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2.2 Leistungsauftrag 2016-2019

2016 begann eine neue Legislatur- und Leis-
tungsauftragsperiode. Der ENSI-Rat hat den 
gesetzlichen Auftrag, die strategischen Ziele für 
die kommenden vier Jahre in einem Leistungs-
auftrag an das ENSI festzuhalten. Die aktuelle 
wirtschaftliche und politische Lage verlangt eine 
sorgfältige strategische Planung. Der ENSI- Rat 
hat sich daher intensiv mit den Inhalten des Leis-
tungsauftrages 2016 – 20191 auseinandergesetzt. 
Aufgrund verschiedener Überlegungen hat der 
ENSI-Rat die Struktur grundlegend überdacht 
und eine neue Form erarbeitet. Auf das Fest-
legen von Leistungs- und Wirkungszielen im 
Leistungsauftrag wurde verzichtet. Stattdessen 
werden die strategischen Ziele klarer formuliert 
und im Text ausführlicher beschrieben. Sie wer-
den in der jährlichen Leistungsvereinbarung 
zwischen ENSI und ENSI-Rat konkretisiert.
Das Kernenergiegesetz (KEG) bezweckt den 
Schutz von Mensch und Umwelt vor den Gefah-
ren der friedlichen Nutzung der Kernenergie. 
Von besonderer Bedeutung für diesen Schutz ist 
während der nächsten Jahre der sichere Lang-
zeitbetrieb der KKW und dessen Überwachung. 
Der sichere Langzeitbetrieb muss auch unter 
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und angesichts alterungsspezifischer tech-
nischer Fragestellungen gewährleistet sein. Dar-
aus folgt für die Aufsichtstätigkeit des ENSI als 
Zielsetzung, dass sich die Sicherheit in den 
schweizerischen Kernanlagen auch künftig im 
internationalen Vergleich auf einem hohen 
Stand bewegt.
Mit der Ausserbetriebnahme und der Stilllegung 
von Kernkraftwerken steht das ENSI vor neuen 
Herausforderungen. Stilllegung und Rückbau 
sind Grossprojekte, welche nach dem aktuellen 
Stand von Wissenschaft und Technik abgewi-
ckelt werden müssen. Das ENSI muss sich darauf 
vorbereiten, die Ausserbetriebnahme und die 
Stilllegung wirksam beaufsichtigen zu können. 
In der kommenden Leistungsauftragsperiode 
müssen daher die Vorgaben für die Ausserbe-
triebnahme und Stilllegung von Kernkraftwer-
ken vorliegen und die erforderlichen Ressourcen 
und Kompetenzen beim ENSI vorhanden sein.

Im Sachplanverfahren prüft und beurteilt das 
ENSI die sicherheitstechnischen Aspekte. Zusätz-
lich wird das ENSI in den kommenden Jahren 
das Entsorgungsprogramm der Nationalen Ge-
nossenschaft für die Lagerung radioaktiver Ab-
fälle (Nagra) sowie die Kostenstudien für den 
Stilllegungs- und Entsorgungsfonds wie auch 
den Forschungs- und Entwicklungsbericht der 
Nagra prüfen. Angesichts der zunehmenden 
Konkretisierung des Sachplanverfahrens und 
den vielfältigen miteinander vernetzten Aufga-
ben im Bereich der Entsorgung muss das ENSI 
die Aufsicht über die Entsorgung der radioakti-
ven Abfälle mit hoher Fachkompetenz voraus-
schauend und proaktiv wahrnehmen.
Neben der Sicherheit ist auch die Sicherung von 
Kernanlagen vor Einwirkungen Dritter (Sabota-
geschutz) zu gewährleisten. Durch gesellschaft-
liche und globalpolitische Veränderungen und 
technische Entwicklungen ergeben sich heute 
und voraussichtlich auch in den kommenden 
Jahren neue Gefährdungslagen, auf die sich das 
ENSI einstellen muss. Im Bereich der Sicherung 
muss das ENSI daher über die notwendigen 
Kompetenzen und Ressourcen verfügen.
Art. 74 KEG verpflichtet das ENSI, die Öffent-
lichkeit zu informieren. In der kommenden Leis-
tungsperiode sind besondere Herausforderun-
gen an die Kommunikation im Zusammenhang 
mit dem Langzeitbetrieb der bestehenden Kern-
anlagen, der Ausserbetriebnahme und Stillle-
gung des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) 
sowie mit dem Sachplanverfahren geologische 
Tiefenlager (SGT) absehbar. Das ENSI zielt auf 
eine aktive Information ab und strebt ein hohes 
Mass an Transparenz an. Seine Anspruchsgrup-
pen muss es verständlich, fundiert und zeitge-
recht informieren.
Das ENSI bewegt sich im Spannungsfeld zwi-
schen Akteuren, die unterschiedliche Interessen 
verfolgen. Das ENSI muss in der Lage sein, die 
Sicherheit der Kernanlagen unabhängig von die-
sen Interessenlagen sowie von äusserer Einfluss-
nahme zu überwachen. Daher muss das ENSI 
seine Position als wirkungsvolle, unabhängige 
Aufsichtsbehörde weiter stärken und nachvoll-
ziehbare Aufsichtsentscheide konsequent fällen.

1 Leistungsauftrag 2016-2019 (19. Januar 2016)
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Aus diesen Überlegungen hat der ENSI-Rat für 
die Leistungsauftragsperiode 2016 – 2019 fol-
gende strategischen Ziele festgelegt:

• Die Aufsicht des ENSI gewährleistet, dass 
die Sicherheit in den schweizerischen Kern-
anlagen im internationalen Vergleich auf 
einem hohen Stand ist.

• Die Vorgaben des ENSI für die Ausserbe-
triebnahme und Stilllegung von Kernkraft-
werken liegen vor und die erforderlichen 
Ressourcen und Kompetenzen sind vorhan-
den.

• Das ENSI nimmt die Aufsicht über die Ent-
sorgung der radioaktiven Abfälle mit hoher 
Fachkompetenz, vorausschauend und pro-
aktiv wahr.

• Das ENSI verfügt im Bereich der Sicherung 
über die notwendigen Kompetenzen und 
Ressourcen.

• Das ENSI informiert seine Anspruchsgrup-
pen verständlich, fundiert und zeitgerecht.

• Das ENSI stärkt seine Position als wirkungs-
volle, unabhängige Aufsichtsbehörde wei-
ter und fällt seine Aufsichtsentscheide kon-
sequent und nachvollziehbar.

2.3 Regulatorische Forschung

Bei der Erarbeitung des Leistungsauftrags für 
die Jahre 2016 bis 2019 hat sich der ENSI-Rat 
unter anderem eingehend mit der Forschung 
des ENSI befasst. Um seine Aufsichtstätigkeit 
kompetent wahrzunehmen, muss sich das ENSI 
auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik bewegen. Es initiiert und unterstützt 
Projekte der nuklearen Sicherheitsforschung. 
Diese werden direkt vom ENSI finanziert und 
betreut und von unabhängigen Forschenden 
durchgeführt. Bei seiner Forschungsplanung 
berücksichtigt das ENSI vor allem Entwicklun-
gen in internationalen Gremien, Ergebnisse 
bereits laufender Forschungsprojekte und Fach-
tagungen sowie die Empfehlungen anderer 
Bundesinstitutionen, insbesondere diejenigen 
der Kommission für nukleare Sicherheit (KNS).
Die Forschung des ENSI ist angewandte For-
schung und richtet sich an der Forschungsstra-
tegie aus, die der ENSI-Rat 2013 verabschiedete. 
Der überwiegende Teil der Forschungsprojekte 

des ENSI dient dazu, Fragen zu beantworten, die 
sich im Rahmen der laufenden Aufsicht stellen. 
Sie kommen der Aufsichtstätigkeit direkt zu- 
gute, indem die Forschungsergebnisse beispiels-
weise in Aufsichtsentscheide oder Richtlinien 
einfliessen. 
Es besteht die Gefahr, dass in der Schweiz nach 
dem Entscheid zum Ausstieg aus der Kernener-
gienutzung der Anschluss an den internationa-
len Stand von Wissenschaft und Technik, der 
stark durch Neuanlagen geprägt ist, verloren 
geht. Dieser Entwicklung will das ENSI eigene 
Beiträge entgegensetzen. Die Forschung ermög-
licht es dem ENSI, zukunftsgerichtete Fragen 
proaktiv anzugehen und sich frühzeitig eine 
eigene Meinung zu kommenden Aufsichtsthe-
men zu bilden. Ein Bereich, in dem solche Fra-
gen bestehen, ist der Langzeitbetrieb der KKW. 
Mit zunehmender Betriebsdauer der Anlagen 
stellen sich neue Herausforderungen, etwa im 
Bereich der Materialalterung, auf die sich das 
ENSI vorbereitet. So will das ENSI insbesondere 
seine Kenntnisse zur Risskorrosion und zur 
Ermüdung von Strukturwerkstoffen in Leicht-
wasserreaktoren weiter vertiefen. Neue Fragen 
stellen sich im Bereich der Sicherung von Kern-
anlagen, zum Beispiel gegen Cyberangriffe 
so wie bei den Themen Stilllegung und Entsor-
gung von radioaktiven Abfällen in geologischen 
Tiefenlagern.
Die regulatorische Forschung stärkt die Position 
des ENSI gegenüber den Beaufsichtigten und 
damit auch die Aufsicht über die schweizerischen 
Kernanlagen. 2015 fand eine Integrated Regula-
tory Review Service (IRRS)-Mission der Internatio-
nalen Atomenergieagentur (IAEA) in der Schweiz 
statt. Die Experten der IAEA betonten, dass die 
Förderung und die Sicherstellung unabhängiger 
Expertise in der Schweiz von grosser Bedeutung 
sind und forderten von der Schweizer Regierung 
eine längerfristige Forschungsstrategie des Bun-
des. Insbesondere sollen der Kompetenzerhalt 
und der Erhalt, respektive der Aufbau unabhän-
giger Expertise gefördert werden. Zusätzliche 
Forschungsanstrengungen seitens des Bundes 
wurden verschiedentlich auch von der KNS gefor-
dert sowie von der Expertengruppe Entsorgungs-
konzepte für radioaktive Abfälle (EKRA). Die For-
schung der Aufsichtsbehörde stärkt zudem die 
Glaubwürdigkeit des ENSI gegenüber Bevölke-
rung und Politik.
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Die Ergebnisse der Forschung sind im Erfah-
rungs- und Forschungsbericht2 des ENSI doku-
mentiert. Für die kommenden Jahre sind Schwer-
punkte im Bereich des Langzeitbetriebs der 
Kernkraftwerke, der extremen Naturereignisse, 
der Sicherung, der Stilllegung von Kernreakto-
ren und der Entsorgung radioaktiver Abfälle 
geplant. 
Die Forschungsbeiträge des Bundes sind aus 
Sicht des ENSI-Rats wesentlich, um eine starke, 
unabhängige und vorausschauende Aufsicht 
des ENSI auch zukünftig sicherzustellen. Der 
ENSI-Rat setzt sich daher dafür ein, dass der 
Bund das ENSI mit den notwendigen Finanzmit-
teln unterstützt, die eine wirksame Forschung 
ermöglichen.

2 Erfahrungs- und Forschungsbericht 2015 (ENSI-AN-9601, Mai 2016)
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3 Aufgaben und Auftrag

Das ENSI ist die Aufsichtsbehörde des Bundes 
für die nukleare Sicherheit und Sicherung der 
Schweizer Kernanlagen (vgl. Anhang 1). Der 
ENSI-Rat ist das strategische und interne Auf-
sichtsorgan des ENSI. Das ENSIG und die Verord-
nung vom 12. November 2008 über das Eidge-
nössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSIV, 
SR 732.21) bilden die gesetzliche Grundlage 
(vgl. Anhang 1) für die Aufgaben des ENSI und 
des ENSI-Rats.
Der ENSI-Rat setzt sich gemäss Artikel 6 Absatz 
2 ENSIG aus fünf bis sieben fachkundigen Mit-
gliedern zusammen. Die jeweils für vier Jahre 
festzulegenden strategischen Ziele (vgl. Anhang 
2) wurden vom ENSI-Rat in einem Leistungsauf-
trag an das ENSI definiert. Die jährliche Leis-
tungsvereinbarung zwischen ENSI und ENSI-Rat 
konkretisiert diesen Leistungsauftrag und setzt 
die Jahresziele fest.
Der ENSI-Rat wählt den Direktor / die Direktorin 
sowie die weiteren Mitglieder der Geschäftslei-
tung. Er genehmigt das Budget des ENSI und ist 
für eine ausreichende Qualitätssicherung und 

für ein adäquates Risikomanagement verant-
wortlich. Die Aufgaben des ENSI-Rats sind in 
Artikel 6 Absatz 6 des ENSIG festgelegt (vgl. 
Anhang 1).

3.1 Aufgaben und Auftrag des ENSI

Auftrag des ENSI
Die Begutachtung und Überwachung von Kern-
anlagen basiert auf Gesetzen, Verordnungen, 
Richtlinien und technisch-wissenschaftlichen 
Grundlagen. Darin sind die Sicherheitsanforde-
rungen und die Kriterien, nach denen sich die 
Beurteilung des ENSI richtet, enthalten. Die 
Richtlinien und Grundlagen werden vom ENSI 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
weiterentwickelt. In den Richtlinien werden 
zum Beispiel Strahlenschutzziele und Anforde-
rungen an den Betrieb von Kernanlagen vorge-
geben, die Berichterstattung über den Betrieb 
und die Organisation von Kernkraftwerken ge- 
regelt sowie die Anforderungen an die Abfallbe-

Automatisierter Transport eines Abfallfasses im Zentralen Zwischenlager (Bild: Zwilag)  
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handlung, die Zwischenlagerung und an die 
geologische Tiefenlagerung festgelegt.

Gutachten, Freigaben und sicherheitstechnische 
Stellungnahmen
Das ENSI erstellt Sicherheitsgutachten, wenn 
Betreiber von Kernanlagen z. B. Anträge für 
eine neue Bewilligung oder eine wesentliche 
Änderung einer bestehenden Bewilligung stel-
len. In seinen Gutachten kann das ENSI Aufla-
gen für die Bewilligung formulieren. Die Be willi-
gung wird dann, gestützt auf die Sicher heits- 
gutachten, durch den Bundesrat bzw. das UVEK 
erteilt. Auch das Bewilligungsverfahren für geo-
logische Tiefenlager stützt sich auf die Sicher-
heitsgutachten des ENSI ab.
Anträge für Änderungen von Kernanlagen, die 
durch bestehende Betriebsbewilligungen ge-
deckt sind, behandelt das ENSI im Freigabever-
fahren und erteilt bei positivem Entscheid Frei-
gaben, die wenn nötig mit sicherheitstechni-
schen Forderungen verbunden werden. Bei-
spiele dafür sind Änderungen an sicherheits 
technisch klassierten Komponenten und Syste-
men oder Änderungen von technischen Spezifi-
kationen.
Ferner erstellt das ENSI umfangreiche sicher-
heitstechnische Stellungnahmen zu wichtigen 
Berichten wie z. B. den periodischen Sicher-
heitsüberprüfungen (PSÜ), die die Werke zum 
Sicherheitsstatus der Anlagen vorlegen müssen, 
und die ebenfalls mit zusätzlichen Forderungen 
verbunden werden können.
Im Entsorgungsbereich erteilt das ENSI Freiga-
ben für Konditionierungsverfahren radioaktiver 
Abfälle sowie für die Verwendung und Einlage-
rung von Lagerbehältern mit hochaktiven Abfäl-
len und abgebrannten Brennelementen und 
begutachtet Transportgesuche für radioaktive 
Stoffe.
Diese Aktivitäten dienen dem Ziel, die Sicherheit 
der Werke engmaschig zu überwachen, und zu 
überprüfen, ob die Betreiber ihren gesetzlichen 
Pflichten jederzeit nachkommen.

Überprüfung des Betriebs der Kernanlagen
Neben den Berichten zur Periodischen Sicher-
heitsüberprüfung prüft das ENSI zahlreiche wei-
tere Dokumente zu sicherheitswichtigen Sach-
verhalten, welche die Betreiber regelmässig 
vorlegen müssen. Ferner führt das ENSI periodi-

sche Aufsichtsgespräche durch und kontrolliert 
die Kernanlagen inklusive deren Organisation 
und Betrieb durch die Werksinspektoren und 
rund 400 jährliche Inspektionen. Das ENSI lässt 
für sicherheitsrelevante Positionen in den Kern-
anlagen nur Personen zu, die nachweislich über 
die notwendigen Fähigkeiten und Ausbildun-
gen verfügen.
Die Betreiber schalten die Kernkraftwerke jähr-
lich mehrere Wochen ab, um abgebrannte Bren-
nelemente – falls nötig – durch neue zu ersetzen 
und um notwendige Unterhalts- und Reparatur-
arbeiten in den Werken durchzuführen. Diese 
Revisionsstillstände der Kernkraftwerke werden 
vom ENSI intensiv begleitet und überwacht.
Das ENSI überwacht – zum Schutz der Bevölke-
rung, der Umwelt und des Personals – die Ein-
haltung der Strahlenschutzvorschriften durch 
die Beaufsichtigten und insbesondere die Dosis-
limiten. Es kontrolliert die Radioaktivitätsabga-
ben der Kernanlagen und die Einhaltung der 
Abgabelimiten. Es ermittelt die Strahlenexposi-
tion der Bevölkerung und des Werkpersonals. 
Ausserdem überwacht das ENSI die Konditionie-
rung und Zwischenlagerung von radioaktiven 
Abfällen in allen Kernanlagen sowie den Trans-
port radioaktiver Stoffe, die in seinen Zuständig-
keitsbereich gehören.

Sicherheitsbewertung der Kernanlagen
Das ENSI fasst alle im Laufe eines Jahres anfal-
lenden Daten zu einer umfassenden Sicherheits-
bewertung zusammen. Daraus leitet es allfällige 
Massnahmen und seine künftige Aufsichtspla-
nung ab. In jährlichen Berichten über die Sicher-
heit der Kernanlagen, den Strahlenschutz und 
die gesammelten Erfahrungen aus Betrieb und 
Forschung legt das ENSI Rechenschaft gegen-
über der Öffentlichkeit ab.

3.2 Aufgaben und Auftrag  
 des ENSI-Rats

Der ENSI-Rat befasst sich laufend mit der Auf-
sicht über Aufsichtstätigkeit und Geschäftsfüh-
rung des ENSI und kontrolliert die Erreichung 
der strategischen Ziele.
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Strategische Themen
Im Jahr 2015 verabschiedete der ENSI-Rat das 
Positionspapier zur Unabhängigkeit des ENSI3  
und die Regelwerkstrategie4 des ENSI. Er be-
schäftigte sich vertieft mit dem Langzeitbetrieb, 
der Materialalterung, mit Sicherheitsmargen und  
dem Stand der Nachrüstungstechnik. Die Wah-
rung einer guten Sicherheitskultur bei den Be-
aufsichtigten und einer guten Aufsichtskultur 
beim ENSI waren weitere wichtige Themen. 
Er verfolgte die Vorbereitungen für den Still-
legungsprozess sowie diverse Themen im Be-
reich der Entsorgung radioaktiver Abfälle.

Arbeitsprogramm 2015
Der ENSI-Rat befasste sich 2015 insbesondere 
mit folgenden Themen:

Grundlagen

• Controlling der Umsetzung der verabschie-
deten Strategien

• Human Capital Management-Konzept 
(HCM-Konzept): Umsetzungsplan und 
Controlling

• Krisenkommunikationskonzept
• Leistungsauftrag 2016-2019
• Leistungsvereinbarung 20165

• Methodik der Aufsicht des ENSI-Rats über 
das ENSI

• Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ)6

• Positionspapier zur Unabhängigkeit des 
ENSI

• Regelwerkstrategie

Personelle Entscheidungen

• Vorschlag zur Besetzung der Vakanz für das 
per Ende 2015 zurückgetretene Mitglied im 
ENSI-Rat

• Wahl der neuen Bereichsleiterin Strahlen-
schutz

Aufsichtskultur

• «Betrachtungen zur Sicherheit» an jeder 
Sitzung des ENSI-Rats

• Leitbild7 und dessen Umsetzung
• Massnahmenpaket Aufsichtskultur
• Unabhängigkeit des ENSI

Fachthemen

• Forschung
• Materialalterung
• Pegasos Refinement Project (PRP)
• Plattform Extremereignisse (PLATEX)
• Sicherheitskultur und «Human Factors»
• Stand von Wissenschaft und Technik; Stand 

der Nachrüsttechnik; Erhöhung der Sicher-
heitsmargen (ERSIM)

• Revision der Strahlenschutzverordnung8 

(StSV)
• Richtlinien ENSI-G029 , ENSI-A0610, 

ENSI-B1111 und ENSI-G1312 

Aufsicht

• Alterungsprobleme
• Aufsichtsbericht des ENSI13 / Technische Jah-

resberichte der Werke
• Befunde am Reaktordruckbehälter (RDB) des 

Kernkraftwerks Beznau (KKB)
• Berichterstattung über Werksinspektionen
• Gesamtnotfallübung Perikles
• IT-Sicherheit in den KKW
• KKW Grossprojekte
• Langzeitbetrieb, Restlaufzeiten und Ausser-

betriebnahme- / Stilllegungsprozess KKM
• Regelmässige Berichterstattung der ENSI-Be-

reiche: Entsorgung, Kernkraftwerke, Res-
sourcen, Sicherheitsanalysen, Strahlenschutz

• Sachplanverfahren / Prüfung der von der 
Nagra eingereichten Dokumente zu 
Etappe 2

3   Unabhängigkeit des Eidg. Nuklearsicherheitsinspektorates ENSI 
(ENSI-AN-9169, März 2015)

4   Regelwerkstrategie des ENSI (ENSI-AN-9171, März 2015)
5   Leistungsvereinbarung 2016 (Januar 2016)
6   Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (SR 152.3)
7   Leitbild ENSI (ENSI-AN-8718, Februar 2014)
8   Strahlenschutzverordnung (SR 814.501)
9   Auslegungsgrundsätze für in Betrieb stehende Kernkraftwerke: 

Grundlagen (ENSI-G02)
10  Probabilistische Sicherheitsanalyse: Anwendungen 

(Richtlinie ENSI-A06, November 2015)
11   Notfallschutz in Kernanlagen (Richtlinie ENSI-B12)
12   Messmittel für ionisierende Strahlung (Richtlinie ENSI-G13)
13   Aufsichtsbericht 2014 (ENSI-AN-9252, Juni 2015)
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• Verlängerte Zwischenlagerung 
• Vorkommnisse in den KKW mit menschli-

chen / organisatorischen Faktoren

Nationale Kontakte

• Austausch mit der GSKL, Swissnuclear und 
Nagra

• Austausch mit GS UVEK, BFE und KNS 
• Austausch mit Vertretern von Greenpeace 

und Schweizerische Energiestiftung (SES) 
• Besuch des Zentralen Zwischenlagers in 

Würenlingen
• Teilnahme an Veranstaltungen der Experten-

gruppe Reaktorsicherheit (ERS), am Tech-
nischen Forum Kernkraftwerke (TFK) und am 
Technischen Forum Sicherheit (TFS)

Internationale Kontakte

• Besuch und Informations-Austausch in den 
USA (US NRC, Oak Ridge National Labora-
tory ORNL und dem US Nuclear Waste 
Technical Review Board NWTRB)

• Teilnahme an der diplomatischen Konfe-
renz der Convention on Nuclear Safety 
(CNS)

• Teilnahme im Steering Committee der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung und der Nu clear 
Energy Agency (OECD NEA)

Management und Qualitätssicherung

• Informations- / Reputationsschutz
• Interne Revision zum Thema «Qualität»
• Neues Lohnsystem für das ENSI
• Organisations- und Personalreglement
• Risikomanagement
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4 Tätigkeiten

4.1 Betriebsüberwachung

Angaben des ENSI
Die Betriebsüberwachung umfasst die sicher-
heitstechnische Beurteilung des Betriebes von 
Kernanlagen, eingeschlossen die Zulassung von 
Personal, die Analyse von Vorkommnissen sowie 
den Einsatz der ENSI-Notfallorganisation. Sie 
umfasst acht Prozesse:

• Inspektion
• Enforcement
• Revision
• Strahlenmessungen
• Vorkommnisbearbeitung
• Fernüberwachung und Prognose
• Notfallbereitschaft
• Sicherheitsbewertung

Die Betriebsüberwachung widerspiegelt das 
Tagesgeschäft des ENSI.

Das ENSI bewertet die Sicherheit der Kernanla-
gen im Rahmen einer systematischen Sicher-
heitsbewertung. Dabei werden neben melde-
pflichtigen Vorkommnissen weitere Erkenntnisse 
berücksichtigt, z. B. aus den rund 500 Inspek-
tionen, die das ENSI im Jahr 2015 bei den Beauf-
sichtigten durchgeführt hatte. Der Betrieb der 
Kernkraftwerke war im Jahr 2015 geprägt durch 
die langen Stillstände aufgrund der umfangrei-
chen Nachrüstungen und Prüfarbeiten in den 
beiden Blöcken des KKB. Dies bedingte für das 
ENSI einen grösseren Umfang an Inspektionen, 
Überprüfungen und Beurteilungen, welcher 
durch die Befunde im KKB 1 auch 2016 in die-
sem Rahmen bleiben wird.
Die bewilligten Betriebsbedingungen wurden 
jederzeit eingehalten. Die Abgaben radioaktiver 
Stoffe an die Umwelt via Abwasser und Abluft 
aus den Schweizer Kernanlagen lagen im Jahr 
2015 – wie schon in den Vorjahren – deutlich 
unter den Grenzwerten. Es wurden im Berichts-
jahr keine unerlaubten Abgaben radioaktiver 
Stoffe aus den Anlagen registriert.

Visuelle Kontrolle am RDB-Deckel (Bild: KKG)
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Die Zahl der meldepflichtigen Vorkommnisse, 
die für die nukleare Sicherheit relevant sind, 
beläuft sich auf 38. Diese liegt im Schwankungs-
bereich der Vorjahre:

• 4 Vorkommnisse betrafen das KKB 1
• 3 Vorkommnisse betrafen das KKB 2
• 10 Vorkommnisse betrafen das KKW Gös-

gen (KKG)
• 10 Vorkommnisse betrafen das KKW 

Leibstadt (KKL)
• 7 Vorkommnisse betrafen das KKM
• 3 Vorkommnisse betrafen die Kernanlagen 

des Paul Scherrer Instituts (PSI)
• 1 Vorkommnis beim Forschungsreaktor der 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL)

Keine meldepflichtigen Vorkommnisse verzeich-
nete das ENSI beim zentralen Zwischenlager in 
Würenlingen und beim Forschungsreaktor der 
Universität Basel. Das ENSI berichtet in seinem 
Aufsichtsbericht14 detailliert über die Vorkomm-
nisse.
Im Jahr 2015 wurden im Leistungsbetrieb der 
fünf Reaktoren vier Schnellabschaltungen ver-
zeichnet. Im KKM erfolgte am 6.  Juli und am 
2. September 2015 je eine Schnellabschaltung. 
Im KKL kam es am 21. Januar und im KKG am 
13. Juli 2015 je zu einer Schnellabschaltung. Die 
Anlagen verhielten sich jeweils auslegungsge-
mäss.
Radioaktive Abfälle der Kernanlagen wurden 
auch 2015 in das zentrale Zwischenlager in 
Würenlingen transportiert. Im Berichtsjahr wur-
den zum ersten Mal hochaktive Abfälle aus der 
Anlage in Sellafield (GB) zurückgeführt und ein-
gelagert. In der Verbrennungs-Anlage des Zen-
tralen Zwischenlagers Würenlingen (Zwilag) 
wurden insgesamt 631 Fässer mit schwachakti-
vem Abfall verarbeitet. Durch den Schmelzvor-
gang konnte das Abfall-Volumen auf einen 
Fünftel reduziert werden.
Ende 2015 betrug der Lagerbestand im HAA-La-
ger 31 Transport- und Lagerbehälter (TL-Behäl-
ter) mit abgebrannten Brennelementen sowie 
16 TL-Behälter mit Glaskokillen aus der Wieder-
aufarbeitung. Dazu befinden sich in der Be- 
hälterlagerhalle seit September 2003 auch die 

sechs Grossbehälter mit Stilllegungsabfällen  
aus dem ehemaligen Versuchsatomkraftwerk 
Lucens. Der Belegungsgrad betrug Ende 2015 
rund 23 % im Lager für hochaktive Abfälle 
(HAA) und 36 % im Lager für mittelaktive Abfälle 
(MAA-Lager).

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat verfolgt die Entwicklungen in den 
Schweizer Kernanlagen. Er wird vom ENSI zeit-
nah und regelmässig über Vorkommnisse und 
Nachrüstprojekte der Beaufsichtigten infor-
miert. Der ENSI-Rat befasste sich mit den Jahres-
berichten der Kernkraftwerke und der übrigen 
Kernanlagen 2014, den Jahresberichten der 
Zwilag sowie dem Aufsichtsbericht des ENSI für 
das Jahr 2014. Er verfolgte die Entwicklung der 
Schweizer Kernanlagen unter der systemati-
schen Bewertung folgender Punkte:

a)  Umsetzung der Forderungen des ENSI  
(Auflagen, Verfügungen etc.)

Der ENSI-Rat nahm damit zusammenhängende 
Unterlagen zur Kenntnis und liess sich regel-
mässig im Rahmen seiner ordentlichen Sitzun-
gen von Führungskräften und Fachkräften des 
ENSI zu relevanten Themen informieren. Als Bei-
spiele lassen sich hier die Forderungen für Nach-
rüstungen bezüglich Wasserstoffmanagement 
in den Kernkraftwerken und die Nachrüstforde-
rungen für die Restlaufzeit des KKM nennen.
Das ENSI formuliert nach Meinung des ENSI-
Rats nachvollziehbare, kohärente und der Sach-
lage angemessene Forderungen für den siche-
ren Betrieb der Kernanlagen und setzt deren 
Umsetzung konsequent durch.

b)  Vorkommnisse in Kernanlagen,  
insbesondere der Schweiz

Im Berichtsjahr ist kein sicherheitstechnisch 
schwerwiegendes Ereignis (INES ≥2) in den 
Schweizer Kernanlagen vorgekommen. Der 
ENSI-Rat nimmt dies als Hinweis, dass die 
Zuständigen in den Kernanlagen ihre Verant-
wortung für die Sicherheit sehr ernst nehmen 
und dass die Aufsichtstätigkeit des ENSI dazu 
beiträgt, diesen Stand zu halten.
Die beiden Vorkommnisse im KKL und KKG, 
welche mit INES 1 eingestuft wurden, zeigen 

14   Aufsichtsbericht 2015 (ENSI-AN-9671, Juni 2016)
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einmal mehr, dass menschliche und organisato-
rische Faktoren für die Sicherheit eine wesentli-
che Rolle spielen. Der ENSI-Rat liess sich über die 
Vorkommnisse informieren und unterstützt das 
Vorgehen und die Forderungen des ENSI. Er 
begrüsst den Entscheid des ENSI, über eine län-
gere Zeit ein vermehrtes Augenmerk auf den 
Bereich «Mensch & Organisation» (M&O) zu 
legen.
Nachdem im Jahre 2013 in zwei belgischen 
Kernkraftwerken (Doel 3 und Tihange 2) erheb-
liche Anzeigen am Reaktordruckbehälter (RDB) 
gefunden worden waren, verfügte das ENSI, alle 
geschmiedeten RDB der Schweizer KKW wäh-
rend der Jahresrevision mittels Ultraschalltech-
nologie zu überprüfen. Für den RDB des KKL 
sind die Befunde von Doel 3 und Tihange 2 von 
geringerer Bedeutung. Das KKL unterscheidet 
sich bezüglich Herstellungsprozess von den bel-
gischen Reaktoren. Für die zylindrischen Man-
telringe, den gewölbten Boden und für den 
Deckel des RDB wurde kein geschmiedetes, 
sondern gewalztes Material verwendet. Die 
Ergebnisse der Prüfung des KKG und des KKM 
waren ohne Befund. Bei der Prüfung in den 
wichtigsten drei Schmiederingen des RDB von 
KKB 2 wurden insgesamt 77 Anzeigen festge-
stellt. Die Auswertung der Ultraschalluntersu-
chung zeigte, dass die Anzeigen vereinzelt auf-
treten. Gemäss den geltenden Akzeptanz kriterien 
der American Society Of Mechanical Engineers 
(ASME) sind alle gefundenen Anzeigen im 
Grundmaterial von KKB 2 zulässig. Im RDB des 
KKB 1 zeigten die Ergebnisse bewertungspflich-
tige Anzeigen, die ohne eine Klärung deren 
Tragweite einen Weiterbetrieb nicht erlaubten. 
Die Betreiberin (AXPO) leitete umgehend ver-
tiefte Untersuchungen der Befunde im KKB 1 
ein, welche 2016 fortgeführt werden. Der ENSI-
Rat unterstützt die Vorgehensweise und die 
ergriffenen Massnahmen des ENSI, insbeson-
dere den Beizug einer internationalen, unab-
hängigen Expertengruppe, welche eine zweite 
objektive und klare Beurteilung und Analyse der 
Situation gewährleistet. Zwei Mitglieder des 
ENSI-Rats begleiten die Untersuchung eng. Sie 
nahmen beobachtend am ersten Treffen der 
Expertengruppe teil und stehen in Kontakt mit 
dem zuständigen Projektteam des ENSI. 

c) Grossprojekte der Kernkraftwerke

Der ENSI-Rat informierte sich über verschiedene 
Kanäle über den aktuellen Stand und die Fort-
schritte der Grossprojekte der Schweizer Kern-
kraftwerke. Einige Mitglieder besuchten ein 
Kernkraftwerk, um sich selber direkt vor Ort ein 
Bild zu machen. Zwei Mitglieder des ENSI-Rats 
besuchten das KKB 1 und beobachteten die 
Arbeiten zum Austausch des RDB-Deckels, wel-
che mit einigen technischen Schwierigkeiten 
verbunden waren.
Der ENSI-Rat überzeugte sich davon, dass das 
ENSI die Grossprojekte in den Schweizer Kern-
kraftwerken angemessen überwacht und seine 
Aufgaben kompetent, klar und zeitgerecht 
wahrnimmt.

d) Inspektionen der Schweizer Kernanlagen

Der ENSI-Rat nimmt jeweils zu Beginn des Jahres 
den Inspektionsplan zur Kenntnis und lässt sich 
durch die Geschäftsleitung des ENSI regelmäs-
sig über die Resultate der Inspektionen infor-
mieren. 2015 nahmen zwei Mitglieder des ENSI-
Rats als Beobachter an einer Inspektion im KKG 
und eines an einer Inspektion im KKM teil.
Der ENSI-Rat unterstützt die Erhöhung der 
Anzahl Inspektionen des ENSI in 2015, welche 
einerseits auf die Befunde im RDB des KKB 1 
zurückzuführen ist, aber auch um den M&O-As-
pekten bei den Beaufsichtigten mehr Gewicht 
zu geben. Er beurteilt die gegenwärtige Anzahl 
vor dem Hintergrund der zahlreichen Projekte 
und der langen Stillstände als angemessen. Die 
Inspektionen werden mit der nötigen Sorgfalt 
und Strenge professionell durchgeführt.

Zusammenfassung
Basierend auf den 2015 gesammelten Informa-
tionen kommt der ENSI-Rat zum Schluss, dass 
das ENSI die Kernanlagen und den laufenden 
Betrieb umfassend und konsequent überwacht. 
Er teilt die Beurteilung des ENSI, dass die bewil-
ligten Betriebsbedingungen jederzeit eingehal-
ten wurden. Verschiedene Vorkommnisse 
haben gezeigt, dass der Bereich M&O nach wie 
vor zentral ist. Für den ENSI-Rat ist es daher sehr 
wichtig, dass die Sicherheitskultur in den Kern-
anlagen weiter gestärkt wird. Er verdeutlichte 
dies durch ein zusätzliches Ziel in der Leistungs-
vereinbarung bezüglich der 2014 festgestellten 
Bohrlöcher im Containment des KKL und liess 
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sich zudem über die Vorkommnisse mit 
M&O-Aspekten im KKG und KKL informieren. 
Mit Interesse wird er 2016 die Umsetzung der 
Massnahmen wie auch die Entwicklung in die-
sem Bereich weiterverfolgen. 

4.2  Strahlenschutz und  
Notfallorganisation

Tätigkeiten des ENSI
Die Abgaben radioaktiver Stoffe an die Umwelt 
via Abwasser und Abluft aus den Kernanlagen 
in der Schweiz lagen auch 2015 weit unter den 
bewilligten Werten. Das ENSI hat im vergange-
nen Jahr keine unerlaubten Abgaben radioakti-
ver Stoffe aus den Anlagen festgestellt.
Seit der Inbetriebnahme der Kernkraftwerke 
konnten die Kollektivdosen des beruflich strah-
lenexponierten Personals deutlich gesenkt wer-
den. Dazu haben vor allem erprobte Optimie-
rungsmassnahmen, insbesondere bei Arbeiten 
in starken und variablen Strahlenfeldern, beige-
tragen. Die mittlere Individualdosis lag im ver-
gangenen Jahr mit 0.6 Millisievert (mSv) weit 
unterhalb des Grenzwerts für beruflich strah- 
len exponierte Personen (20 mSv pro Jahr). Sie 
lag auch deutlich unter der mittleren jährli- 
chen Strahlendosis der Schweizer Bevölkerung 
(5.5  mSv). Die höchste Individualdosis lag im 
Berichtsjahr bei 10.7 mSv.
Im vergangenen Jahr waren insgesamt 5571 
beruflich strahlenexponierte Personen gemel-
det, die eine Kollektivdosis von 3087 Perso-
nen-mSv akkumulierten. Während die Zahl der 
beruflich strahlenexponierten Personen über die 
letzten Jahre anstieg, veränderten sich die Kol-
lektivdosen nicht wesentlich. Die Erhöhung der 
gesamten Kollektivdosis im Vergleich zum letz-
ten Jahr begründet sich mit verlängerten Still-
ständen und dem damit verbundenen erhöhten 
Pensum an Arbeiten im Strahlenfeld.
Die zusätzliche Dosis für die Bevölkerung in der 
Umgebung von Kernanlagen blieb auch im ver-
gangenen Jahr auf einem sehr tiefen Niveau. Sie 
betrug in der unmittelbaren Umgebung weni-
ger als 0.1 % der mittleren jährlichen Strahlen-
dosis der Bevölkerung in der Schweiz.
Mit seinem Messnetz zur automatischen Dosis-
leistungsüberwachung in der Umgebung der

Kernkraftwerke (MADUK) kontrolliert das ENSI 
rund um die Uhr die Radioaktivität in der Umge-
bung der Kernkraftwerke in der Schweiz. Er - 
höhte Strahlenwerte sind sofort erkennbar. Die 
aktuellen MADUK-Messwerte sind online abruf-
bar unter http://www.ensi.ch/de/notfallschutz/
messwerte-radioaktivitaet/.
Die radioaktiven Abgaben über den Wasserpfad 
liegen bei allen Kernanlagen deutlich unterhalb 
der gesetzlichen Grenzwerte. Aufgrund inter-
nationaler Empfehlungen legte das ENSI einen 
Zielwert von 1 GBq / Jahr für die flüssigen Abga-
ben fest. 

Beurteilung des ENSI-Rats
Im Berichtsjahr befasste sich der ENSI-Rat mit dem 
Strahlenschutzbericht15 des ENSI für das Jahr 
2014 und liess sich durch das ENSI über aktuelle 
Entwicklungen im Strahlenschutz informieren, 
unter anderem mit einem Vortrag über die neues-
ten Erkenntnisse aus der Strahlenbiologie. 
Das ENSI legt Wert auf hohe wissenschaftliche 
und technische Kompetenz. Es verfügt für seine 
Aufsichtstätigkeit über moderne Messinstru-
mente und -methoden. Das Messlabor des ENSI 
wurde 2015 erfolgreich reakkreditiert. Bei Be- 
darf greift das ENSI ergänzend auf anerkannte 
Kompetenzzentren am PSI und am Institut uni-
versitaire de radiophysique appliquée (IRA) in 
Lausanne zurück.
Die Ausbildung der Inspektorinnen und Inspek-
toren sowie die angewandten Messmethoden 
entsprechen dem Stand von Wissenschaft und 
Technik. Das MADUK-Messsystem weist eine 
hohe Verfügbarkeit auf. 
Der ENSI-Rat hat sich davon überzeugt, dass das 
ENSI über eine zeitnah einsatzbereite und gut 
vorbereitete Notfallorganisation verfügt und 
dass die notwendigen Kompetenzen für Vorher-
sagen bezüglich der Ausbreitung von Radioakti-
vität vorhanden sind, sollte es zu einer unfallbe-
dingten Freisetzung kommen. Zwei Mitglieder 
des ENSI-Rats und die Leiterin des Fachsekretari-
ats des ENSI-Rats haben als Beobachtende an 
der Gesamtnotfallübung Perikles 2015 teilge-
nommen.
Der ENSI-Rat stellt fest, dass das ENSI seine Auf-
sichtsaufgaben im Bereich Strahlenschutz und 
Notfallorganisation sorgfältig und kompetent 
wahrnimmt und über das nötige fachkompe-
tente Personal verfügt.

15   Strahlenschutzbericht 2014 (ENSI-AN-9663, Juni 2015)
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4.3  Stilllegung des Kernkraftwerks 
Mühleberg

Tätigkeiten des ENSI
Nach der vom Betreiber festgelegten endgülti-
gen Einstellung des Leistungsbetriebs des KKM 
im Jahre 2019 muss ein sicherer technischer 
Nachbetrieb etabliert werden. Das ENSI hat in 
einer Verfügung vom 10. Dezember 2015 die 
dafür nötigen Schritte konkretisiert. Mit den 
Forderungen werden der Umfang und die zeitli-
che Staffelung der technischen und organisato-
rischen Massnahmen, die für die Sicherstellung 
der Sicherheit nach der endgültigen Einstellung 
der Stromproduktion des KKM nötig sind, fest-
gelegt. Im Wesentlichen umfassen die Forde-
rungen Konzepte für verschiedene Aspekte des 
technischen Nachbetriebs. Dazu zählt etwa die 
Ausserbetriebssetzung nicht mehr benötigter 
Systeme und Komponenten. Der technische 
Nachbetrieb endet dann, wenn alle Brennele-
mente aus dem KKW abtransportiert wurden.
Die Bernische Kraftwerke AG (BKW) hat am 18. 
Dezember 2015 die Unterlagen zum Stillle-
gungsprojekt für das KKM eingereicht. Das ENSI 
wird die sicherheitstechnischen Aspekte der 
Unterlagen prüfen und dazu ein Gutachten 
zuhanden des UVEK verfassen. Das Gutachten 
wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2017 
vorliegen. 

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat beaufsichtigte die Vorbereitungs-
arbeiten im Hinblick auf die für 2019 beschlos-
sene endgültige Einstellung des Leistungsbe-
triebs des KKM und konnte sich davon über- 
zeugen, dass das ENSI gut auf die kommenden 
Herausforderungen vorbereitet ist. Er stellt 
sicher, dass das ENSI zum Zeitpunkt der Einstel-
lung des Leistungsbetriebs über die nötigen Res-
sourcen und Kompetenzen verfügen wird, um 
den Stilllegungsprozess zu beaufsichtigen und 
die Sicherheit zu gewährleisten. 

4.4  Sachplan «Geologische  
Tiefenlager» (SGT)

Tätigkeiten des ENSI 
Das ENSI trägt die Gesamtverantwortung für die 
sicherheitstechnische Beurteilung der geologi-
schen Standortgebiete und Standorte im Sach-
planverfahren. In der laufenden Etappe 2 steht 
für das ENSI die Überprüfung des Vorschlags der 
Nagra zur Einengung der Standortgebiete für 
geologische Tiefenlager aus sicherheitstechni-
scher Sicht im Zentrum.
Die Nagra reichte ihre Vorschläge für mindes-
tens zwei Standortgebiete pro Lagertyp am 30. 
Januar 2015 ein. Bei der Detailprüfung hat das 
ENSI Ende August 2015 festgestellt, dass die 
von der Nagra für die Bewertung der Standort-
gebiete verwendete Datengrundlage in Bezug 
auf einen entscheidenden Indikator16 nicht voll-
ständig und belastbar ist. Das ENSI hat eine ent-
sprechende Nachforderung an die Nagra ge- 
stellt. Ziel dieser Nachforderung ist es, eine aus-
reichende technisch-wissenschaftliche Basis für 
die Beurteilung des betroffenen Indikators zu 
erhalten. Dies führt zu einer Verzögerung des 
Zeitplans der Standortsuche für geologische Tie-
fenlager von sechs bis zwölf Monaten. Das ENSI 
wird sich Anfang 2017 in seinem Gutachten 
zum Einengungsvorschlag der Nagra äussern.
Gemäss seinem Auftrag hat sich das ENSI auch 
2015 in der sicherheitstechnischen Betreuung 
der Sachplangremien und Regionalkonferenzen 
sowie in der Öffentlichkeitsarbeit engagiert. Es 
führte 2015 vier Sitzungen des TFS durch, an 
denen sicherheitstechnische Fragen zur Tiefen-
lagerung radioaktiver Abfälle diskutiert wurden. 
Die Beantwortung der Fragen wurde vom ENSI 
dokumentiert und alle Fragen und die Antwor-
ten darauf im Internet unter http://www.techni-
schesforum.ch öffentlich zugänglich gemacht. 
Es wurden bisher 133 Fragen beim Forum einge-
reicht.

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat informierte sich 2015 regelmässig 
über den aktuellen Stand im Sachplanverfahren 
sowie über aktuelle fachtechnische Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit der Entsorgung 

16   Nachforderung zum Indikator «Tiefenlage im Hinblick auf bautechnische 
Machbarkeit» in Etappe 2 SGT (www.ensi.ch)
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radioaktiver Abfälle. Hauptaugenmerk legte er 
auf die Bewertung der Vorschläge der Nagra für 
die Eingrenzung der Lagerstandorte sowie die 
Nachforderungen des ENSI.
Der ENSI-Rat unterstützt das Vorgehen und die 
Haltung des ENSI. Die Nachforderungen des 
ENSI zum Eingrenzungsvorschlag der Nagra sind 
gerechtfertigt. Das ENSI baute die nötigen inter-
nen und externen Kompetenzen auf, damit es 
Anfang 2017 sein Gutachten zum Vorschlag der 
Nagra abschliessen kann. 
Die Bedürfnisabklärung in der Forschung bezüg-
lich der verlängerten Zwischenlagerung und die 
Bereitstellung der notwendigen Instrumente für 
die Forschung sind auf gutem Weg. Das ENSI 
untersucht verschiedene Themen im Zusam-
menhang mit der verlängerten Zwischenlage-
rung in internationaler Zusammenarbeit wie 
auch über eigenständige Forschung. Gegen-
stand sind dabei sowohl die Behälter und deren 
Bauteile wie auch die Behälterinhalte, die 
bestrahlten Brennelemente und hochradioakti-
ven Abfälle. Allfällige Wissenslücken werden im 
Jahr 2016 identifiziert und systematisiert sein, 
um anschliessend in darauf aufbauenden eige-
nen und vernetzten Forschungsprogrammen 
bearbeitet zu werden.
Die Information der Öffentlichkeit muss weiter-
hin transparent und zeitnah sein. Das ENSI berei-
tet sich daher jetzt schon auf die Beantwortung 
von Fragen technischer Art vor, welche in der 
Etappe 3 des SGT aufkommen dürften.
Weiter informierte sich der ENSI-Rat über die 
Langzeitzwischenlagerung hochaktiver Abfälle 
und über die damit verbundenen Herausforde-
rungen und Risiken. Er besuchte das Zwischen-
lager in Würenlingen und thematisierte diese 
Fragen auch mit der amerikanischen Aufsichts-
behörde, den Experten des NWTRB und For-
schern des ORNL. Ein Mitglied des ENSI-Rats 
verfolgt zudem die Arbeiten des ENSI, den For-
schungsbedarf auf diesem Gebiet zu identifizie-
ren.
Der Vizepräsident des ENSI-Rats nahm regel-
mässig am TFS teil. 

4.5 Aktionsplan Fukushima

Tätigkeiten des ENSI
Vier Jahre nach dem schweren Reaktorunfall in 
Fukushima hat das ENSI fast alle gewonnenen 
Erkenntnisse analysiert und die notwendigen 
Massnahmen umgesetzt. Mit dem vierten und 
letzten Aktionsplan werden die Arbeiten abge-
schlossen. Im Aktionsplan 2015 kommen dazu 
neu die Themen Sicherheitskultur und Auswir-
kungen von nicht-nuklearen Gefahrstoffen.
Eine ganze Reihe an möglichen Ereignissen 
wurde untersucht. So z. B. die Situation, wenn 
bei einem schwerwiegenden Störfall die Leit-
technik der Systeme ausfällt. Dann werden für 
die Störfallbeherrschung Handeingriffe des Per-
sonals ausserhalb des Kommandoraums not-
wendig. Da auf dem Betriebsareal jedes Kern-
kraftwerks auch entzündliche sowie explosive 
Stoffe, ätzende oder gesundheitsgefährdende 
Chemikalien vorhanden sind, könnten diese die 
Notfallmannschaft bei den manuellen Eingriffen 
gefährden. Das ENSI liess deshalb abklären, 
inwieweit das Vorhandensein von nicht-nuklea-
ren Gefahrstoffen die Beherrschung des Stör-
falls erschweren könnte. 
Nach Abschluss des letzten Aktionsplans Fuku-
shima werden die KKW in der Schweiz alle wich-
tigen Lehren aus dem Reaktorunfall in Japan 
weitestgehend umgesetzt haben. Die wenigen 
verbleibenden Massnahmen werden im Rah-
men der laufenden Aufsichtsarbeit umgesetzt.

Beurteilung des ENSI-Rats
Das ENSI setzte sich beispielhaft während vier 
Jahren intensiv mit den regulatorischen Lehren 
auseinander, die nach den Ereignissen in Fuku-
shima gezogen werden konnten. Diese hielt es 
in einem jährlichen Aktionsplan fest. Der ENSI-
Rat verfolgte aufmerksam die jeweils zeitnahe 
und vernünftige Umsetzung des Fukushima 
Aktionsplans während 2012 – 2015. Die Tätig-
keiten und Massnahmen des ENSI erhielten eine 
sehr gute Bewertung bei der IRRS-Folgemission 
der IAEA im Frühling 2015 (siehe Kapitel 4.8). 
Im Rahmen der CNS setzte sich das ENSI erfolg-
reich für eine weltweite Erhöhung der Sicher-
heit von Kernkraftwerken ein (siehe Kapitel 
4.6). Mit dem Fukushima-Aktionsplan zeigte 
das ENSI seine Fähigkeit, auf einen Unfall im 
Ausland zu reagieren und zu handeln. 
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2016 wird das ENSI einen Bericht mit den Er- 
kenntnissen und mit einer Zusammenfassung 
aller umgesetzten Massnahmen veröffentlichen.  
Der ENSI-Rat wird die Umsetzung der wenigen 
noch offenen Punkte weiterverfolgen.

4.6 Internationale Tätigkeiten

Tätigkeiten des ENSI
Oberstes Ziel der internationalen Zusammenar-
beit des ENSI ist die ständige weltweite Verbes-
serung der nuklearen Sicherheit und Sicherung 
sowie die Stärkung der nuklearen Aufsicht in 
der Schweiz durch aktives Mitwirken am inter-
nationalen regulatorischen Informations- und 
Erfahrungsaustausch. 
Im Rahmen einer Diplomatischen Konferenz 
zum Übereinkommen über nukleare Sicherheit 
haben sich im Februar 2015 alle teilnehmenden 
Länder in Wien auf eine Erklärung geeinigt. 
Diese enthält Sicherheitsprinzipien, die aus dem 
ursprünglichen Schweizer Vorschlag zur Abän-
derung der CNS hervorgingen. Die Sicherheits-
prinzipien ähneln den schon bestehenden For-
derungen in der Europäischen Union und der 
Schweiz. Sie sind jedoch rechtlich nicht verbind-
lich. 
Die 77 Vertragsstaaten haben alle bestätigt, 
dass die Sicherheits- und Nachrüstungsziele des 
Schweizer Änderungsvorschlages wichtig sind. 
Zudem können diese Änderungen umgehend in 
den Überprüfungsprozess der CNS aufgenom-
men werden und über deren Umsetzung soll 
bereits an der nächsten Überprüfungskonferenz 
im Jahr 2017 berichtet werden. 
Im Rahmen der fünften Überprüfungskonferenz 
des internationalen Übereinkommens über die 
Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brenn-
elemente und über die Sicherheit der Behand-
lung radioaktiver Abfälle erhielt die Schweiz 
zwei «Good Practices». Unter anderem wurde 
das Partizipationsmodell im SGT als vorbildlich 
qualifiziert. Die Experten vergaben dem Projekt 
Aufsichtskultur des ENSI eine weitere «Good 
Practice».

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat versicherte sich 2015, dass die 
internationalen Aktivitäten des ENSI im Jahre 
2015 der «Strategie Internationales17» entspra-
chen. Er prüfte, ob der Aufwand gerechtfertigt 
und vertretbar ist und kommt zum Schluss, dass 
sich die internationalen Tätigkeiten des ENSI 
wohl auf einem hohen, aber vertretbaren Niveau 
bewegen und das Kerngeschäft – die Aufsichts-
tätigkeit – nicht beeinträchtigen. Der ENSI-Rat 
beurteilt die internationale Tätigkeit des ENSI  
als positiv. Besonders wertvoll für die Aufsichts- 
tätigkeit des ENSI erachtet er den damit zus- 
ammenhängenden Rückfluss von Wissen und 
Erfahrung in den verschiedensten sicherheits- 
technisch relevanten Bereichen. Die gute inter-
nationale Vernetzung erweist sich insbesondere 
für die Bearbeitung der Befunde im KKB 1 als 
äusserst wertvoll. 
Der Besuch des ENSI-Rats in den USA trug dazu 
bei, das internationale Netzwerk des ENSI zu 
stärken.
Der ENSI-Rat verfolgte die Vorbereitungen auf 
die diplomatische Konferenz der CNS in Wien, 
an welche zwei Mitglieder des ENSI-Rats die 
Delegation des ENSI begleiteten. Der ENSI-Rat 
ist erfreut über den Erfolg an der Konferenz. Mit 
der «Wiener Erklärung» leisten die Schweiz und 
das ENSI einen Beitrag zur weltweiten Verbesse-
rung der Sicherheit der Kernanlagen. 

4.7 Forschung

Tätigkeiten des ENSI
Aufsichtsbehörden weltweit führen zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben umfangreiche For-
schungsprojekte durch (regulatorische Sicher-
heitsforschung). Das ENSI verfolgt die inter- 
nationalen Entwicklungen bei der Sicherheits-
forschung im Nuklearbereich. Es pflegt Kon-
takte mit Forschungsinstitutionen im In- und 
Ausland und bewertet Forschungstrends.
Die Ausrichtung der regulatorischen Sicher-
heitsforschung ist in der Forschungsstrategie18   

des ENSI festgelegt. Die Projekte tragen zur Klä-
rung offener Fragen rund um den Betrieb der 
Schweizer Kernanlagen und die Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle bei. Der Nutzen für die Auf-
sicht steht dabei im Zentrum.

17   Strategie Internationales des ENSI (ENSI-AN-8823, Juli 2014
18   ENSI-Forschungsstrategie (ENSI-AN-8398, Juni 2013)
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2015 standen folgende Themen im Zentrum der 
Forschungsaktivitäten des ENSI:

1. Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke, insbe-
sondere Fragen der Alterung von Materia-
lien.

2. Extreme Naturereignisse, insbesondere Hoch - 
wasser.

3. Stilllegung von Reaktoren inklusive Abfall-
behandlung (technische und organisatori-
sche Aspekte).

4. Entsorgungsfragen im Zusammenhang mit 
der Realisierung von geologischen Tiefenla-
gern.

Die Resultate der Forschungsarbeiten liefern 
Entscheidungshilfen und helfen bei der Ent-
wicklung der Instrumente, welche das ENSI zur 
Erfüllung seiner Aufgaben braucht. Die Erkennt-
nisse fördern die für die Aufsichtstätigkeit erfor-
derlichen Kompetenzen und schaffen unabhän-
gige Expertise. International vernetzte Projekte 
liefern Ergebnisse, die in der Schweiz alleine 
nicht erreicht werden könnten. Sie stärken 
gleichzeitig die internationale Zusammenarbeit. 
Die Forschung des ENSI wird ungefähr zu einem 
Drittel vom Bund finanziert und zu zwei Dritteln 
den Betreibern der Kernanlagen verrechnet. 
Sämtliche Forschungsaktivitäten des ENSI wer-
den jährlich im Erfahrungs- und Forschungsbe-
richt veröffentlicht.

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat verfolgte die Forschungsaktivitäten 
des ENSI eng. Er liess sich regelmässig zum Stand 
und zur Planung der Projekte informieren. Ein 
erster Rapport findet jeweils im Frühling anläss-
lich der Veröffentlichung des Erfahrungs- und 
Forschungsberichts des ENSI statt. Im Herbst 
erfolgt die zweite Berichterstattung mit einem 
Überblick über die laufenden Projekte, die Pro-
jekte in Vorbereitung sowie die Finanzierung.
Die Forschung liefert einen wesentlichen Beitrag 
für eine sachgerechte Sicherheitsaufsicht, für 
den Erhalt und die Verbreiterung der Kompe-
tenzen sowie für die internationale Vernetzung.
Die Forschungsstrategie des ENSI wurde 2015 
eingehalten. Der ENSI-Rat stellt mit Befriedi-
gung fest, dass die relevanten Forschungsthe-
men bei der Forschungsplanung berücksichtigt 

wurden. Er sieht es als notwendig an, die 
Anstrengungen bei den eingangs erwähnten 
Forschungsschwerpunkten zu verstärken und 
um die Themen Cyber Security und IT-Sicherheit 
zu erweitern. 
Damit die Forschung in allen Themengebieten 
weiterhin zielführend getrieben werden kann, 
muss sie über genügende finanzielle Mittel ver-
fügen können. 

4.8 IRRS-Follow-Up-Mission 2015

Tätigkeiten des ENSI
Im Bericht zur Überprüfungsmission vom April 
2015 des IRRS der IAEA wurde positiv die Umset-
zung der Experten-Empfehlungen durch das 
ENSI hervorgehoben. Bemängelt wurden hinge-
gen Aspekte der schweizerischen Gesetzge-
bung. Die internationalen Experten der IAEA 
kamen zum Schluss, dass die Regierung nicht 
genug unternommen habe, um sicherzustellen, 
dass das ENSI die alleinige Befugnis für abschlie-
ssende Sicherheitsentscheide hat. Sie äusserten 
Kritik, weil drei Empfehlungen der ursprüngli-
chen Mission von 2011 im Bereich Governance 
nicht umgesetzt worden seien.
Aus diesem Grund haben die Mitglieder der 
Überprüfungsmission die Empfehlungen von 
2011 nochmals aufgegriffen und in zwei Punkte 
zusammengefasst. Sie erwarten vom Bundesrat 
eine weitere Stärkung der Unabhängigkeit des 
ENSI von den politischen Behörden. Die Auf-
sichtsbehörde müsse abschliessende Kompeten- 
zen beim Definieren von verbindlichen Sicher-
heitsanforderungen und von Bewilligungsaufla-
gen in den Bereichen Sicherheit, Sicherung und 
Strahlenschutz erhalten. Zudem soll die Position 
des ENSI als einzige für Fragen der nuklearen 
Sicherheit zuständige Behörde gestärkt werden, 
indem die KNS ihre sicherheitstechnischen Emp-
fehlungen nicht wie bisher an das UVEK richte, 
sondern in einer offenen und transparenten 
Form direkt beim ENSI einspeise.
Die Empfehlungen der IAEA-Experten-Mission 
an die Schweiz sind rechtlich nicht bindend. Ihre 
Umsetzung würde jedoch «die notwendige 
Stärkung der Autorität und des Status des ENSI 
und die nötige Vertrauensbildung der Stakehol-
der bewirken», heisst es im Schlussbericht19.

19   Schlussbericht der IAEA (IAEA-NS-2015/05, August 2015)
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Zwei Empfehlungen und eine Anregung der 
ursprünglichen Mission von 2011 bleiben neben 
den drei Governance-Empfehlungen offen:

• Anpassung der Schwelle für Strafanzeigen
• Kompetenzerhalt im sicherheitstechnischen 

Bereich
• Nationaler nuklearer und radiologischer Not - 

fallplan

Auch bei diesen drei Punkten sieht die IRRS-Mis-
sion die Verantwortung beim Bundesrat. Das 
ENSI plant, in rund fünf Jahren eine erneute 
Überprüfung durch eine IRRS-Mission zu bean-
tragen.

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat nimmt mit Befriedigung die gute 
Beurteilung des ENSI durch die IRRS-Folgemis-
sion 2015 zur Kenntnis. Er unterstreicht die 
Bedeutung einer weiteren unabhängigen exter-
nen Überprüfung durch Auditoren der IAEA und 
bedauert, dass einige Empfehlungen aus der 
IRRS-Mission 2011, u.a. zur rechtlichen Stär-
kung der Unabhängigkeit des ENSI, bis jetzt 
nicht erfüllt werden konnten. Insbesondere die 
Empfehlungen bezüglich der Anpassung der 
Schwelle für Strafanzeigen («just culture»), 
sowie des Kompetenzerhalts im sicherheitstech-
nischen Bereich sind dem ENSI-Rat schon länger 
ein wichtiges Anliegen. Er setzt sich weiterhin 
dafür ein, Lösungen für die offenen Fragen zu 
finden und wird diesbezüglich 2016 das 
Gespräch mit dem GS UVEK suchen. 

4.9 Information der Öffentlichkeit

Tätigkeiten des ENSI
Das ENSI informiert gemäss seinem gesetzlichen 
Auftrag die Öffentlichkeit regelmässig über den 
Zustand der Kernanlagen und über Sachver-
halte, welche die nuklearen Güter und radioak-
tiven Abfälle betreffen. Dabei sollen die An- 
spruchsgruppen des ENSI befähigt werden, ihre 
Entscheidungen auf einer gut informierten 
Grundlage fällen zu können. Die Kommunika-
tionsstrategie stützt sich auf die Vorgaben der 
IAEA, des KEG und des Leistungsauftrags 
2012 – 2015.

Auch 2015 hat das ENSI die Kommunikations-
strategie konsequent umgesetzt. Insbesondere 
über die Online-Kanäle hat es die Öffentlichkeit 
transparent über die Arbeit und die Entschei-
dungen der Aufsichtsbehörde informiert sowie 
Hintergrundinformationen zur nuklearen Sicher-
heit zur Verfügung gestellt. Hinzu kamen eine 
eigene Medienkonferenz zu den Massnahmen 
für die Restlaufzeit des KKM und die Teilnahme 
an Medienanlässen des BFE (Einreichen 2x2-Vor-
schlag der Nagra, Information über die Stillle-
gung des KKM, Nachforderung an die Nagra), 
sowie die Mitwirkung an verschiedenen Öffent-
lichkeitsveranstaltungen.
Mit dem Aufsichtsbericht, dem Strahlenschutz-
bericht sowie dem Erfahrungs- und Forschungs-
bericht hat das ENSI wie in den Vorjahren umfas-
send über seine Tätigkeit sowie über Betrieb und 
Zustand der Kernanlagen in der Schweiz infor-
miert.
In den Sitzungen des TFK und des TFS wurden 
Fragen aus der Öffentlichkeit diskutiert und 
beantwortet.

Beurteilung des ENSI-Rats
 Der ENSI-Rat verfolgte die Medienberichterstat-
tung 2015 über einen Pressespiegel. Zudem 
macht er sich über direkte Kontakte mit Stake-
holdern ein Bild über die Wahrnehmung des 
ENSI in der Öffentlichkeit. 
Die Sektion Kommunikation des ENSI rappor-
tierte dem ENSI-Rat während des Berichtsjahrs 
zweimal über ihre Aktivitäten und über deren 
Wirkung nach aussen. Sie stellte dem ENSI-Rat 
das überarbeitete Krisenkommunikationskon-
zept des ENSI vor, das im Rat diskutiert wurde.
Auf diese Art und Weise überzeugte sich der 
ENSI-Rat davon, dass das ENSI über die erforder-
lichen Konzepte für seine Informationstätigkeit 
verfügt und seine Anspruchsgruppen auf ver-
schiedenen Wegen und Kanälen fundiert, ver-
ständlich und zeitnah informiert. 
Die Anforderungen an die Kommunikation des 
ENSI sind hoch. Sie wachsen einerseits aufgrund 
neuer Entwicklungen bei der Aufsicht, wie zum 
Beispiel der Stilllegung, sowie andererseits auf-
grund neuer technologischer und gesellschaftli-
cher Entwicklungen, beispielsweise im Bereich 
der Social Media weiter. Die Kommunikation 
wird das ENSI daher auch in den kommenden 
Jahren intensiver beschäftigen. 
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4.10 Beurteilung der Zielerreichung

Jedes Ziel der Leistungsvereinbarung ist mit 
einem überprüfbaren Indikator verbunden, 
damit die Tätigkeiten des ENSI messbar ausge-
wertet werden können. Auf diese Weise kann 
der ENSI-Rat die Tätigkeiten des ENSI nachweis-
lich und überprüfbar beurteilen.
Der ENSI-Rat wird dreimal pro Jahr über die Ziel-
erreichung informiert. So kann er sich ein Bild 
über den aktuellen Stand machen und gegebe-
nenfalls Massnahmen ergreifen. 
Auf der Grundlage aller Beurteilungen in Kapitel 
4 wie auch den Indikatoren aus der jährlichen 
Leistungsvereinbarung (siehe 8.2 Anhang 2) 
kommt der ENSI-Rat zum Schluss, dass das ENSI 
die für 2015 gesetzten strategischen Ziele 
erreicht hat. Einzelne Aspekte werden erst 2016 
abgeschlossen werden. 

1.  Massnahmen aufgrund der Ereignisse in 
Fukushima

Die Ziele zum Aktionsplan Fukushima 2015 
wurden grösstenteils erreicht. Der Bericht 
«Fuku shima-Aktionsplan 2015» wurde Ende 
Februar 2015 veröffentlicht. Die verbleibenden 
Arbeiten zu den Themen Umsetzung der Lehren 
zur Sicherheits- und Aufsichtskultur, extreme 
Wetterbedingungen und Erhöhung der Sicher-
heitsmargen werden 2016 abgeschlossen.

2.  Die Leitung des Technischen Forums Kern-
kraftwerke wird kompetent wahrgenommen.

Das Ziel wurde erreicht. Im Berichtsjahr wurden 
3 Sitzungen des TFK durchgeführt. Es wurden 
bisher 26 Fragen eingereicht, davon sind 19 
abschliessend beantwortet. Die Fragen und 
Antworten sind auf der Webseite des ENSI ver-
öffentlicht.

3.  Die Prüfung der eingereichten Unterlagen 
der Nagra zu Etappe 2 ist abgeschlossen.

Das Ziel war es, die Stellungnahme des ENSI 50 
Wochen nach Einreichung der Nagra-Unterla-
gen der verfahrensleitenden Behörde zuzustel-
len. Die Nagra hat am 30. Januar 2015 die 
Unterlagen zu Etappe 2 beim BFE und ENSI ein-
gereicht. Das Ziel konnte nicht zur Gänze 
erreicht werden, da sich die inhaltliche Beurtei-
lung der eingereichten Unterlagen zu Etappe 2 
aufgrund der Nachforderungen zu einem der 

sicherheitstechnischen Indikatoren verzögerte. 
Die Nagra wird voraussichtlich Ende Juni 2016 
die Unterlagen zur Nachforderung einreichen. 
Der Entwurf des Gutachtens wird bis Ende 2016 
vorliegen. Die übrigen Arbeiten des ENSI konn-
ten plangemäss durchgeführt werden. 

4.  Die Betreuung der Sachplan-Gremien in 
Bezug auf sicherheitstechnische Aspekte 
wird im Auftrag des BFE aktiv und kompe-
tent wahrgenommen. Zudem unterstützt 
das ENSI die Öffentlichkeitsarbeit des BFE 
zum Thema Sicherheit in den Regionen.

Das Ziel wurde erreicht. Das ENSI war an allen 
wichtigen Öffentlichkeitsveranstaltungen, an 
welchen sicherheitstechnische Aspekte des 
Sachplans geologische Tiefenlager im Vorder-
grund standen, vertreten. Die Quartalsberichte 
zuhanden des BFE wurden erstellt.

5.  Die Leitung des Technischen Forums Sicher-
heit wird kompetent wahrgenommen.

Das Ziel wurde erreicht. Es wurden vier Sitzun-
gen durchgeführt. Es wurden bisher 133 Fragen 
eingereicht, davon sind 114 abschliessend 
beantwortet. Die Fragen und Antworten sind 
auf der Webseite des ENSI veröffentlicht. 

6.  Der Entwurf der ENSI-Stellungnahme zur 
PSÜ KKB liegt vor.

Das Ziel wurde erreicht. Ein vollständiger inter-
ner Entwurf wurde am 18. Dezember 2015 fer-
tiggestellt.

7.  Revisionsstillstände im KKB werden laufend 
überwacht.

Das Ziel wurde erreicht. Im November 2015 
reichte die Axpo beim ENSI einen Projektplan ein, 
in dem das Vorgehen für die Charakterisierung 
und Bewertung der Befunde im Grundmaterial 
des RDB des KKB 1 behandelt wird. Das ENSI wird 
diesen Plan prüfen und zieht dazu auch eine inter-
nationale Expertengruppe bei. Die Experten wer-
den in zwei Stufen beigezogen. Neben dem Pro-
jektplan werden die Fachleute in der zweiten 
Stufe auch die Analysen und die Bewertung der 
Axpo prüfen. Themen sind dabei die Bewertung 
der Ergebnisse der zerstörungsfreien Messungen, 
der Materialuntersuchungen sowie der struktur- 
und bruchmechanischen Analysen unter Berück-
sichtigung der gemessenen Befunde.
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Das KKB 2 konnte im Dezember 2015 wieder in 
Betrieb genommen werden. Die Betreiberin des 
KKB 2 hatte bei der Prüfung in den wichtigsten 
drei Schmiederingen des Reaktordruckbehälters 
insgesamt 77 Anzeigen festgestellt. Die Axpo 
konnte nachweisen, dass der Reaktordruckbe-
hälter die Sicherheitsanforderungen erfüllt.

8.  Anträge von Anlagenänderungen und Zulas-
sungsverfahren neuer TL-Behälter werden 
termingerecht beurteilt.

Das Ziel wurde erreicht. Die Anträge von Anla-
genänderungen (AUTANOVE, HERA, NABELA, 
OSPA, ZENT, YUMOD, LETA, ERLAM) und Zulas-
sungsverfahren neuer TL-Behälter (HISTAR-180) 
wurden termingerecht beurteilt.

9.  Durchführen einer Mensch & Organisations- 
Analyse im KKL 

Das Ziel wurde erreicht. Eine vertiefte Mensch & 
Organisations-Analyse für das KKL liegt vor. Ent-
sprechende Folgemassnahmen sind definiert. 

10.  Vorbereitung der Stilllegungsarbeiten 

Das Ziel wurde erreicht. Das ENSI ist für die 
Begutachtung und Beaufsichtigung von Stillle-
gungsprojekten vorbereitet. Die im Rahmen des 
Projektes AUKOS beschlossenen Massnahmen 
sind umgesetzt. 

11.  Die in der ENSI-Stellungnahme dokumen-
tierten Forderungen hinsichtlich der Rest-
laufzeit KKM sind verfügt. 

Das Ziel wurde erreicht. Für einen Weiterbetrieb 
bis Ende des Jahres 2019 muss das KKM fünf 
Forderungen erfüllen. Diese hat das ENSI in 
einer Verfügung am 3. Dezember 2015 festge-
halten. Darin ist auch die Stellungnahme der 
KNS berücksichtigt. 
Zwei Forderungen betreffen den Kernmantel. 
Dieser muss in jeder Jahresrevision überprüft 
werden. Das ENSI fordert zudem, dass das Steu-
ersystem zur Beherrschung von Speisewasserlei-
tungsbrüchen im Reaktorgebäude erweitert 
wird. Damit sollen die Folgen eines allfälligen 
Bruchs minimiert werden. Das KKM hat die 
geplante Brennelementbecken-Notfallkühlung 
bis zum Ende des Jahres 2016 nachzurüsten 
und bis zum 31. Dezember 2020 zu einem 
Sicherheitssystem umzubauen. Das KKM hat 
eine automatische erdbeben- und überflutungs-

sichere Notnachspeisung in den RDB bis zum 
Ende der Jahresrevision 2016 nachzurüsten.

12.  Festlegung der werkspezifischen Erdbeben-
gefährdungen (PRP) 

Das ENSI stellte fest, dass im Teilprojekt 1 (Cha-
rakterisierung der Erdbebenherde) des PRP Fort-
schritte erzielt wurden, wichtige Aspekte jedoch 
nicht in angemessener Tiefe bearbeitet wurden. 
Die Resultate der anderen Teilprojekte wurden 
akzeptiert. Das ENSI initiierte im Juli 2015 ei- 
gene Erdbebengefährdungsberechnungen, da 
die PRP-Endresultate wegen der Ablehnung des 
Teilprojekts 1 nicht akzeptiert werden konnten. 
Das vom ENSI dabei verwendete, als SED-PRP-
Modell bezeichnete Rechenmodell entspricht 
weitgehend dem Rechenmodell des PRP, mit 
Ausnahme, dass der vom ENSI nicht akzeptierte 
Modellteil Teilprojekt 1 durch den entsprechen-
den Teil des Rechenmodells des Schweizeri-
schen Erdbebendienstes (SED) ersetzt wurde. 
Die Gefährdungsresultate des SED-PRP-Modells 
liegen generell höher als die Resultate des PRP- 
Rechenmodells und auch höher als die Resultate 
des SED-Rechenmodells. 
Ende 2015 stellte das ENSI den KKW-Betreibern 
das Prüfergebnis zum PRP in Form von Verfü-
gungsentwürfen zum rechtlichen Gehör zu. Mit 
den Verfügungen werden die Resultate des 
SED-PRP-Modells als neu geltende «Erdbeben-
gefährdungsannahmen ENSI-2015» erklärt und 
die damit neu zu erbringenden Erdbebensicher-
heitsnachweise festgelegt. 

13.  Die IRRS Follow-Up-Mission 2015 ist erfolg-
reich durchgeführt

Das Ziel wurde erreicht. Siehe Kap. 4.8

14.  Aktives Einbringen der Schweizer Position 
an der Diplomatischen Konferenz zur CNS 

Das Ziel wurde erreicht. Siehe Kap. 4.6

15.  Überprüfungskonferenz zur Joint Conven-
tion.

Das Ziel wurde erreicht. Siehe Kap. 4.6
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16.  Massnahmenpaket 3 des HCM-Konzepts ist 
umgesetzt. 

Das Massnahmenpaket 3 des HCM-Konzepts 
wurde umgesetzt. Das Ziel wurde erreicht.

Der ENSI-Rat dankt der Geschäftsleitung und 
den Mitarbeitenden für ihre kompetente fachli-
che Arbeit, ihr Engagement und ihren grossen 
Einsatz.

4.11  Qualitätssicherung

ENSI und ENSI-Rat stehen mehrere Instrumente 
zur Verfügung wie externe und interne Audits 
oder die interne Revision, um die Qualität und 
Wirksamkeit der Aufsicht über die Kernanlagen 
in Bezug auf die Sicherheit zu evaluieren. Die 
Geschäftsleitung evaluiert die Auditresultate und 
ergreift allfällige Massnahmen. Der ENSI-Rat ist 
zuständig für die interne Revision: Er ordnet sie 
an und evaluiert die Ergebnisse. Anschliessend 
wird die Geschäftsleitung beauftragt, erkannte 
Verbesserungsmassnahmen umzusetzen.
Im Folgenden berichtet der ENSI-Rat über die 
beim ENSI 2015 durchgeführten externen und 
internen Audits sowie die interne Revision und 
deren Resultate

Externe Audits
Zur Überwachung der Radioaktivität in der 
Umgebung der Kernanlagen betreibt das ENSI 
ein Prüf- und Messlabor für Radioaktivitäts- und 
Dosisleistungsmessungen. Die Akkreditierung als 
Prüfstelle STS 441 gemäss der Norm EN ISO / IEC 
17025 besteht seit 2005. Im Jahr 2015 erfolgte 
die Erneuerung der Akkreditierung durch die 
Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS). 
Die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- 
und Management-Systeme (SQS) führte 2015 
im ENSI zwei Audits durch. Im Aufrechterhal-
tungsaudit, das im Oktober 2015 durchgeführt 
wurde, hat die SQS die Einhaltung der Anforde-
rungen der Norm ISO9001 überprüft. Schwach-
stellen wurden wie in den Vorjahren keine iden-
tifiziert. Im Dezember fand zudem ein Voraudit 
für den Arbeits- & Gesundheitsschutz im Hin-
blick auf die geplante Zertifizierung nach ISO 
45001 statt. Das ENSI erhielt auch hier einige 
wertvolle Empfehlungen für die Optimierung 
des Prozesses.

Interne Audits
Das ENSI bildet interne Auditoren aus und führt 
jährlich eine bestimmte Anzahl Audits durch. 
Üblicherweise handelt es sich um Prozessaudits, 
welche die Verbesserung der Prozessabläufe 
zum Ziel haben. Im Jahr 2015 wurden folgende 
Prozesse geprüft: Umweltmanagement, Grund-
lagen der Aufsicht, Inspektion, Strahlenmessun-
gen, Management sowie Freigaben. Von den 
Auditoren wurden insgesamt fünf Massnahmen 
definiert, von denen zwei bis Ende 2015 umge-
setzt waren. Die übrigen drei Massnahmen 
stammen aus Audits, welche erst im Dezember 
durchgeführt wurden und sind auf 2016 termi-
niert.

Interne Revision
2015 setzte sich der ENSI-Rat im Bereich interne 
Revision mit dem Thema «Qualität» auseinan-
der, insbesondere mit dem Prozess «Geschäfts- /
Projektmanagement», welcher die Qualitätssi-
cherung regelt. Er liess sich vom Qualitätsbeauf-
tragten über das Qualitätsmanagement orien-
tieren. Das Fachsekretariat führte 12 Interviews 
und auditierte Teile aus dem Prozess «Geschäfts-/
Projektmanagement». Der Prozess befand sich 
zu dieser Zeit in Überarbeitung, so dass Erkennt-
nisse aus den Interviews direkt in den Prozess 
einfliessen konnten. Es wurden keine aufsichts-
relevanten Mängel im Qualitätsmanagement 
des ENSI gefunden. Hingegen gab es Hinweise 
auf Verbesserungsmöglichkeiten. Das weitere 
Vorgehen und allfällige Massnahmen werden 
2016 vertieft behandelt.

Risikomanagement
Gemäss ENSI-Gesetz ist der ENSI-Rat für ein 
adäquates betriebliches Risikomanagement ver-
antwortlich. Im Jahr 2014 wurde ein erstes sys-
tematisches Reporting eingeführt. Über dieses 
Reporting konnte er sich auch 2015 davon über-
zeugen, dass das Risikomanagement aktuell ist.
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Beurteilung des ENSI-Rats
Alle Resultate und Massnahmen aus dem 
Bereich der Qualitätssicherung werden in einem 
Managementreview-Bericht zusammengefasst. 
Seit 2015 enthält dieser Bericht zudem einen 
Abschnitt zum Internen Kontrollsystem (IKS) 
und zum Umweltmanagement des ENSI.
Der ENSI-Rat konnte sich über den Manage-
mentreview-Bericht und auch über Berichter-
stattungen im Rahmen der ordentlichen Sitzun-
gen davon überzeugen, dass das ENSI der 
Qualitätssicherung ausreichend Aufmerksam-
keit schenkt. Die internen und externen Audits 
werden den Vorschriften entsprechend durch-
geführt und die Massnahmen werden ent- 

sprechend den Hinweisen und Empfehlungen 
umgesetzt oder demnächst umgesetzt. Der 
ENSI-Rat kommt auch zum Schluss, dass die Risi-
ken umfassend erkannt und berücksichtigt wur-
den.
Unabhängigkeit und Fachkompetenz des ENSI 
sind ein zentrales Anliegen des ENSI-Rats und 
untrennbar mit der Qualitätssicherung ver-
knüpft. Der ENSI-Rat konnte sich 2015 von der 
Einhaltung des Verhaltenskodex überzeugen 
und verfolgte mit Interesse die Umsetzung des 
Leitbildes. Er verfasste und publizierte zusam-
men mit der Geschäftsleitung des ENSI ein Posi-
tionspapier, welches die Grundlagen der Unab-
hängigkeit des ENSI beleuchtet.
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5 Zustand der Kernanlagen

Angaben des ENSI
Das ENSI kommt zum Schluss, dass die bewil ligten 
Betriebsbedingungen von den schweizerischen 
KKW eingehalten wurden. Die Be willigungsinha-
ber haben gegenüber der Aufsichts behörde ihre 
gesetzlich festgelegten Meldepflichten wahrge-
nommen. Alle Anlagen befinden sich in einem 
sicherheitstechnisch guten Zustand. Im Rahmen 
seiner Inspektionstätigkeit überprüfte das ENSI 
auch die Einhaltung der Beförderungsvorschrif-
ten sowie der Regelungen für Konditionierung 
und Zwischenlagerung von Abfällen.
Das ENSI kommt auch für die anderen Kernanla-
gen als die Kernkraftwerke zum Schluss, dass 
die nukleare Sicherheit jederzeit gewährleistet 
war. Die detaillierte Beurteilung der Sicherheit 
der einzelnen Kernanlagen wird im Aufsichtsbe-
richt 2015 des ENSI vorgenommen.

Dies ist das Ergebnis der im Jahr 2015 durchge-
führten systematischen Sicherheitsbewertung. 
Dabei werden die meldepflichtigen Vorkomm-
nisse, die Inspektionen des ENSI, die Prüfungen 
des zulassungspflichtigen Personals, die PSÜ 
sowie die periodische Berichterstattung der 
KKW berücksichtigt.
Im vergangenen Jahr hat das ENSI in allen Kern-
anlagen insgesamt rund 500 Inspektionen 
durchgeführt. Die Zahl der meldepflichtigen 
Vorkommnisse, die für die nukleare Sicherheit 
relevant sind, lag mit 38 Meldungen im Schwan-
kungsbereich der Vorjahre. 35 Vorkommnisse 
wurden der Stufe 0 (Ereignis ohne oder mit 
geringer sicherheitstechnischer Bedeutung) auf 
der internationalen Ereignisskala INES zugeord-
net, 2 der Stufe 1 (Anomalie). Betroffen sind die 
Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt:

• Beim KKG ortete das ENSI im Zusammen-
hang mit einer Reaktorschnellabschaltung 

Blick auf das KKG (Bild: Eveline Strub, ENSI-Rat)
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Verbesserungspotenzial in der Qualitätssi-
cherung sowie im Bereich Mensch und 
Organisation.

• Beim KKL stufte das ENSI zwei für sich 
betrachtet nicht meldepflichtige Ausfälle 
von Grundwasserpumpen im Jahr 2014 in 
deren Kombination aufgrund der sicher-
heitstechnischen Bedeutung als Vorkomm-
nis der INES-Stufe 1 ein. Beide Pumpenaus-
fälle hatten eine gemeinsame Ursache.

Ein Vorkommnis, die Befunde im RDB des KKB 1, 
lässt sich noch nicht einstufen.
Das ENSI vergewisserte sich, dass die Betreiber 
ihre Anlagen systematisch und umfassend über-
prüfen und aus Erfahrungen und der Forschung 
Schlüsse für den sicheren Betrieb ziehen. Die 
behördlichen Anordnungen wurden von den 
Bertreibern befolgt.
Im Jahr 2015 wurde in keinem schweizerischen 
KKW ein Kriterium für eine vorläufige Ausserbe-
triebnahme20 erreicht. So wurden weder Ausle-
gungsfehler identifiziert, welche die Kernkühl-
barkeit bei Störfällen, die Integrität des 
Primärkreislaufs oder die Integrität des Contain-
ments in Frage stellen würden, noch wurden 
Alterungsschäden gefunden, die eine Ausserbe-
triebnahme verlangen würden. Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Dosis- und Abgabelimiten 
waren zu jeder Zeit eingehalten.
Die Analysen der Betreiber und die Prüfung 
durch das ENSI ergaben, dass bei allen fünf 
Kernkraftwerken die mittlere Kernschadens-
häufigkeit durch interne und externe Ereignisse 
deutlich unterhalb des zulässigen Maximalwerts 
von 10-4 pro Jahr liegt.

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat vergewisserte sich, dass die Grund-
sätze der «integrierten Aufsicht» konsequent 
umgesetzt und dokumentiert wurden sowie in 
den internen Prozessen abgebildet sind. Er liess 
sich regelmässig über Vorkommnisse und deren 
Analysen informieren und verfolgte die grossen 
Nachrüstprojekte der Kernanlagen teils auch 
mit Besuchen vor Ort.

Im Berichtsjahr beschäftigte sich der ENSI-Rat 
eingehend mit dem Einfluss von M&O-Aspekten 
auf den Betrieb der Schweizer Kernanlagen. 
Verschiedene Vorkommnisse haben gezeigt, 
dass in diesem Bereich zusätzliche Anstrengun-
gen nötig sind.
Das ENSI hat für den Weiterbetrieb des KKM bis 
Ende des Jahres 2019 fünf Forderungen21 ver-
fügt. Der ENSI-Rat hat diese zur Kenntnis 
genommen und erachtet sie als sachgerecht 
und verhältnismässig.
Mit der sicherheitstechnischen Beurteilung des 
PRP ist ein wichtiger Meilenstein erreicht wor-
den. Der ENSI-Rat geht davon aus, dass 2016 
die neuen Erdbebengefährdungsannahmen ver- 
fügt werden können. Anschliessend sind durch 
die Betreiber die Sicherheitsnachweise entspre-
chend zu erbringen.
Die Befunde im RDB des KKB 1 stellten eine 
besondere Situation dar, da die Folgen für den 
Weiterbetrieb der Anlage noch nicht absehbar 
sind. Der ENSI-Rat verfolgte die Entwicklung der 
Sachlage von Anfang an mit besonderer Auf-
merksamkeit. Zwei Mitglieder des ENSI-Rats 
werden laufend über die neuesten Entwicklun-
gen informiert. Der ENSI-Rat ist überzeugt, dass 
bei den Forderungen des ENSI und der einge-
reichten Roadmap der Axpo die Sicherheit der 
Anlage die höchste Priorität hat. Mit dem inter-
nationalen Expertenteam ist eine unabhängige 
Analyse der Situation und Sachlage durch hoch-
kompetente Experten aus Technik und Wissen-
schaft gewährleistet. 
Auf der Basis der in diesem Bericht zusammen-
gefassten Informationen sowie dem davon 
abgeleiteten Wissen und Verständnis stützt der 
ENSI-Rat die Aussage des ENSI, dass die Schwei-
zer Kernanlagen im Berichtsjahr alle gesetzli-
chen Vorgaben erfüllt haben und in diesem 
Sinne sicher betrieben wurden. Der ENSI-Rat 
stellt fest, dass das ENSI alle notwendigen Mass-
nahmen in die Wege geleitet hat, um während 
2015 wie auch in Zukunft das hohe Sicherheits-
niveau während des Betriebs zu erhalten. Die 
positive Beurteilung der Tätigkeiten des ENSI 
durch den ENSI-Rat wurde durch die Ergebnisse 
der IRRS-Folgemission unterstrichen. 

20   Verordnung des UVEK über die Methodik und die Randbedingungen zur
Überprüfung der Kriterien für die vorläufige Ausserbetriebnahme von
Kernkraftwerken (SR 732.114.5)
21   Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg  
bis Ende des Jahres 2019 (ENSI 11/2099, 03.12.2015)
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6 Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht umfasst gemäss ENSI- 
Gesetz Art. 6 den Jahresbericht, die Bilanz, die 
Erfolgsrechnung mit Anhang, welche nach in- 
ternational anerkannten Standards erstellt wer-
den müssen, sowie den Prüfungsbericht der 
Revisionsstelle.

6.1 Jahresrechnung

Tätigkeiten des ENSI
Wie in den Vorjahren wurde auch die Jahres-
rechnung 2015 in Übereinstimmung mit den 
International Financial Reporting Standards for 
Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) 
in der Fassung vom 9. Juli 2009 erstellt. Von 
einer früheren Anwendung der im Mai 2015 
publizierten Änderungen des Rechnungsle-
gungsstandard, die erstmals für am oder nach 
dem 1. Januar 2017 beginnende Berichtsperio-
den verpflichtend anzuwenden sind, wurde 

abgesehen. Die Revisionsstelle hat die Ord-
nungsmässigkeit der Rechnungsführung vorbe-
haltlos bestätigt.
Das Geschäftsjahr 2015 schliesst mit einem Un-
ternehmensgewinn von CHF 8.4 Mio. ab. Rund 
CHF 3.4 Mio. resultieren aus der ordentlichen 
Aufsichtstätigkeit des ENSI. Die restlichen CHF 5 
Mio. ergeben sich aus der Auflösung von Rück-
stellungen für Vorsorgeverpflichtungen gemäss 
IFRS for SMEs 28.

Ertrag (in Mio. CHF) 2015 2014

Gebühren 27.3 26.7

Aufsichtsabgaben 5.8 5.9

Rückerstattung  
von Auslagen

25.3 24.0

Abgeltungen des Bundes 2.8 2.8

Nettoertrag 61.2 59.4

Im Ertrag figurieren in erster Linie die Einnahmen 
aus der Aufsichtstätigkeit des ENSI. Gestützt auf 
Art. 83 Kernenergiegesetz SR  732.1 und der 

Kommandoraum des KKB (Bild: KKB)
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Gebührenverordnung ENSI SR 732.222 werden 
den Betreibern von Kernanlagen Gebühren und 
Aufsichtsabgaben in Rechnung gestellt. Zudem 
werden Drittfirmen Gebühren für Bewilligungen 
und Anerkennungen von Versandstückmustern 
für Transporte mit radioaktivem Material ver-
rechnet. 
Daneben erbringt das ENSI Leistungen für den 
Bund, die von ihm abgegolten werden. Darun-
ter fallen die Mitwirkung bei der Erarbeitung 
von Gesetzen und Verordnungen zur nuklearen 
Sicherheit und Sicherung, die Beantwortung 
von parlamentarischen Anfragen sowie die all-
gemeine Information der Öffentlichkeit und die 
Behandlung von Gesuchen nach dem Öffent-
lichkeitsgesetz. 
Der Bund unterstützt zudem gemäss Art.  86 
Abs. 1 Kernenergiegesetz SR 732.1 die ange-
wandte Forschung über die Sicherheit der Kern-
anlagen und die nukleare Entsorgung. Der Bun-
desbeitrag an die regulatorische Sicher  heits- 
forschung betrug 2015 rund CHF 2 Mio. Über 
die Verwendung des Bundesbeitrages für die 
Forschung wird in Kapitel 2.3 näher eingegan-
gen.

Aufwand (in Mio. CHF) 2015 2014

Dienstleistungsaufwand - 22.1 - 20.6

Personalaufwand  
– Änderung  
Vorsorgeverpflichtungen

- 30.0
5.0

- 30.0
- 17.3

Übriger Betriebsaufwand - 4.6 - 4.8

Abschreibungen - 1.1 - 1.3

Aufwand - 52.9 - 74.0

Der Dienstleistungsaufwand beinhaltet Exper-
tenaufträge, als Unterstützung oder «second 
opinion» für das ENSI, und die Finanzierung von 
Forschungsvorhaben inklusive den Beitrag des 
Bundes.
Personalaufwand, übriger Betriebsaufwand und 
Abschreibungen sind in etwa gleich geblieben, 
da sich der Personalbestand in Vollzeitstellen 
nur unwesentlich verändert hat. 
Das ENSI zählte per Ende Jahr drei Mitarbei-
tende mehr, der Personalbestand in Vollzeitstel-
len hat sich indessen nur um 0.7 erhöht.

 

Mitarbeitende 2015 2014

Anzahl Mitarbeitende 
am Bilanzstichtag

149 146

Personalbestand am 
Bilanzstichtag in Voll-
zeitstellen

138.86 138.15

Gesamtergebnis (in Mio. CHF) 2015 2014

Nettoertrag 61.3 59.4

Aufwand (ohne Veränderung 
Vorsorgeverpflichtungen nach 
IFRS for SMEs) 

57.9 56.7

Betriebsergebnis 3.4 2.7

Veränderung Vorsorgever-
pflichtungen 

5.0 -17.3

Gewinn (+) / Verlust (-) 8.4 -14.6

Der Vorsorgeaufwand und die Vorsorgever-
pflichtungen werden jährlich von unabhängi-
gen Versicherungsmathematikern ermittelt. Die 
Berechnungen basieren auf verschiedenen versi-
cherungsmathematischen Annahmen, beispiels- 
weise auf der erwarteten langfristigen Rendite 
des Vorsorgevermögens, der erwarteten Lohn- 
und Rentenentwicklung, der Lebenserwartung 
der versicherten Arbeitnehmer oder auf dem 
Diskontierungszinssatz, mit dem der Barwert 
der Vorsorgeverpflichtungen berechnet wird. 
Aufgrund des langfristigen Charakters der 
Verpflichtungen sind die in den Berechnun-
gen getroffenen Annahmen mit wesentlichen 
Unsicherheiten verbunden. Der berechnete 
Wert kann entsprechend von einem Jahr zum 
nächsten grossen Schwankungen unterliegen. 
Per Ende 2015 betrugen die Vorsorgeverpflich-
tungen CHF 21.5 Mio. (Vorjahr CHF 26.5 Mio.).
Eine Veränderung der Vorsorgeverpflichtungen 
wird in der Rechnung des ENSI erfolgswirksam 
im Personalaufwand verbucht. In der konsoli-
dierten Rechnung Bund wird sie hingegen nicht 
verbucht, sondern als Eventualverbindlichkeit 
im Anhang ausgewiesen. Dadurch weist die 
Jahresrechnung des ENSI nach der Rechnungs-
legung Bund (IPSAS)22 einen Jahresgewinn von 
CHF 3.4 Mio. und ein Eigenkapital von CHF 
24.9 Mio. aus.

22   IPSAS: International Public Sector Accounting Standards
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Die Auswirkungen der Bestimmungen von IFRS 
for SMEs im Vergleich zur Rechnungslegung 
des Bundes nach IPSAS auf das Eigenkapital des 
ENSI werden in der folgenden Tabelle ausge- 
wiesen.

2012 2013 2014 2015

Eigenkapital nach IFRS for SMEs 2.6 9.6 -5.0 3.4

Rückstellung für Vorsorgeverpflich-
tungen nach IFRS for SMEs 28

13.2 9.1 26.5 21.5

Eigenkapital nach IPSAS – Bund 15.8 18.7 21.5 24.9

Finanzielle Situation und Geldfluss (in Mio. CHF) 2015 2014

Eigenkapital 3.4 -5.0

Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit 0.8 4.1

Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen 0.4 - 0.9

Liquide Mittel 6.5 6.0

Entwicklung des Eigenkapitals während der 
Leistungsauftragsperiode 2012 – 2015 (in Mio. 
CHF).

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat prüfte die vorliegende Jahresrech-
nung und genehmigte diese an der Sitzung vom 
23. März 2016. Der Bundesrat hat die Jahres-
rechnung genehmigt.
Die detaillierte, IFRS for SME-konforme Jahres-
rechnung kann im Internet unter www.ensi.ch 
(Rubrik: Dokumente – Jahresberichte) herunter-
geladen werden.

6.2 Wirtschaftlichkeit

Tätigkeiten des ENSI
Bezüglich Wirtschaftlichkeit hat sich das ENSI 
fünf Ziele gesetzt. Alle konnten erreicht werden. 
Der Kostendeckungsgrad erreichte 105.9 %, 
womit die Vorgabe von 105 % gut erreicht 
wurde. Der durchschnittliche Kostensatz des 
ENSI wurde gegenüber dem Vorjahr um CHF 
0.25 pro Stunde angehoben und lag 2015 bei 
verrechneten CHF 133.25 pro Stunde. Die An- 

hebung entspricht der für 2015 gewährten 
Lohnerhöhung (inkl. Teuerungsausgleich) von 
0.2 %. Pro Mitarbeitendem wurden im Schnitt 
1799 Stunden verrechnet. Diese Zahl liegt zwar 
leicht unter derjenigen vom Vorjahr, die Ziel- 
vorgabe von 1750 Stunden konnte dennoch 
wiederum deutlich übertroffen werden. Der 
Gemeinkostenanteil ging gegenüber 2014 
nochmals zurück und lag mit 21.2 % klar unter 
dem im Leistungsauftrag definierten Zielwert 
von maximal 25 %. Die durchschnittliche Anzahl 
Stunden Weiterbildung pro Mitarbeitendem 
ging gegenüber dem Vorjahr ebenfalls zurück, 
lag aber mit 40.6 Stunden noch über der Vor-
gabe von 40 Stunden. Ende Jahr waren alle Stel-
len im ENSI besetzt.

Beurteilung des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat prüfte die Einhaltung der Vorga-
ben aus der Finanzstrategie und ist mit der Errei-
chung der Wirtschaftlichkeitsziele des ENSI 
zufrieden.
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7 Ausblick

Die Instrumente und Aufsichtsmethoden, wel-
che das ENSI mit der «integrierten Aufsicht» 
anwendet, haben sich bewährt. Der ENSI-Rat 
schafft sich zudem mit der Erarbeitung seines 
«Grundlagenhandbuchs» ein Instrument, wel-
ches ihm erlaubt, seinen gesetzlichen Auftrag, 
die Überwachung der Geschäftsführung und 
der Aufsichtstätigkeit des ENSI, zu systematisie-
ren und zu dokumentieren. ENSI-Rat und ENSI 
sind somit gut auf die Aufgaben der Leistungs-
auftragsperiode 2016 – 2019 vorbereitet.
Die angespannte wirtschaftliche Situation der 
Energieversorgungsunternehmen und die poli-
tischen Debatten über die künftige Energiestra-
tegie der Schweiz schaffen neue Herausforde-
rungen für das ENSI. Für die Bewertung der 
Anzeigen im RDB des KKB 1 muss es in beson-
ders hohem Masse seine technisch-wissen-
schaftliche Stärke sowie seine politische und 
betreiberseitige Unabhängigkeit unter Beweis 
stellen. Das gewählte Vorgehen, insbesondere 
der Beizug einer Gruppe fachlich ausgewiesener 

internationaler Experten, wird es dem ENSI 
erlauben, ohne Rücksicht auf Politik und Wirt-
schaft fundierte Entscheide über den weiteren 
Betrieb des KKB 1 zu treffen.
Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung 
wollen ENSI und ENSI-Rat das Bewusstsein für 
eine gute Sicherheitskultur und den Bereich 
«Mensch & Organisation» in den Kernanlagen 
weiter stärken und vermehrt auf diese Aspekte 
achten. Das ENSI formulierte 2015 entspre-
chende Massnahmen und wird deren Umset-
zung 2016 und darüber hinaus weiter verfolgen. 
Der Abschluss der Etappe 2 und der Start von 
Etappe 3 des Sachplans geologische Tiefenlager 
zur Suche nach einem geeigneten Standort für 
ein geologisches Tiefenlager für radioaktive 
Abfälle werden das ENSI weiterhin stark bean-
spruchen. Das ENSI muss dafür sorgen, dass im 
Verlauf des Sachplanverfahrens naturgemäss 
auftretende Wissenslücken rechtzeitig erkannt, 
zur Diskussion gestellt und wenn nötig durch 
Forschung geschlossen werden. Der Abschluss 
des Gutachtens zum Eingrenzungsvorschlag der 
Nagra sowie die fachlich korrekte und verständ-

Stator eines Generators des KKM (Bild: KKM)
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liche Information der verschiedenen, ganz un- 
terschiedlichen Anspruchsgruppen sind beson-
dere Herausforderungen.
Im Leistungsauftrag 2016 – 2019 setzte der 
ENSI-Rat einen neuen Schwerpunkt bezüglich 
Cyberkriminalität. Die Entwicklungen in diesem 
Bereich verlangen spezifisches Know-how und 
müssen aufmerksam verfolgt werden.
Die sich an die gesetzgebenden Behörden rich- 
tenden Empfehlungen der IRRS-Mission 2011 
bzw. der Folgemission 2015 zur Stärkung der 
Unabhängigkeit des ENSI, zur Anpassung der 
Strafbestimmungen im Sinne der Sicherheitskul-
tur, zum Kompetenzerhalt im sicherheitstechni-
schen Bereich sowie für einen nationalen nukle-
aren und radiologischen Notfallplan konnten 
noch nicht umgesetzt werden. ENSI und ENSI-
Rat haben dem UVEK Vorschläge zur Umsetzung 
einzelner Empfehlungen unterbreitet und wer-
den sich 2016 dafür einsetzen, dass Lösungen 
für diese wichtigen Themen gefunden werden 

Die Möglichkeit des ENSI, selbst Forschungsauf-
träge zu vergeben, spielt angesichts neuer Her-
ausforderungen und Entwicklungen eine zen - 
trale Rolle für eine wirksame und vorausschau-
ende Aufsicht. Der ENSI-Rat setzt sich daher 
beim Bund dafür ein, dass die Forschungsbei-
träge des Bundes ans ENSI nicht gekürzt, son-
dern im Gegenteil erhöht werden.
Gestützt auf das Engagement und die breite 
Expertise seiner Mitarbeitenden, den seit dem 
Unfall von Fukushima neu gewonnenen Er- 
kenntnissen sowie dem ständigen fachlichen 
Austausch auf nationaler Ebene mit anderen 
Bundesbehörden sowie mit internationalen Or- 
ganisationen und ausländischen Aufsichtsbe-
hörden, ist das ENSI bereit und in der Lage, die 
Herausforderungen der neuen Leistungsauf-
tragsperiode zu meistern und seinen gesetzli-
chen Auftrag zu erfüllen – Mensch und Umwelt 
vor ionisierender Strahlung zu schützen.
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Transport eines RDB-Deckels im KKB 
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8 Anhang

8.1  Anhang 1  
Organe und Organisation

Die Aufsichtsbehörde ENSI
Am 21. August 1964 beschliesst der Bundesrat 
die Bildung einer Sektion für die Sicherheit von 
Atomanlagen (SSA). Per 1. Januar 1973 wird die 
SSA in die Abteilung für die Sicherheit der Kern-
anlagen (ASK) umgewandelt. 1982 wird die 
ASK zur Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen (HSK).
Über den sicheren Betrieb der Kernanlagen in 
der Schweiz wacht seit dem 1. Januar 2009 das 
Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat 
(ENSI). Als unabhängige öffentlich-rechtliche 
Anstalt ist das ENSI direkt dem Bundesrat unter-
stellt. Hervorgegangen ist das ENSI aus der 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanla-
gen (HSK) des Bundesamts für Energie. Sitz des 
ENSI ist Brugg im Kanton Aargau.

Der Beschluss, die HSK zu verselbständigen und 
in eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes 
zu überführen, fiel am 22. Juni 2007 mit der 
Verabschiedung des ENSI-Gesetzes durch das 
Parlament. Ausschlaggebend für diese Ände-
rung waren die Forderung des internationalen 
Übereinkommens über die nukleare Sicherheit 
nach Unabhängigkeit der Sicherheitsbehörden 
und die Bestimmungen des schweizerischen 
Kernenergiegesetzes. Überwacht wird das ENSI 
durch den ENSI-Rat, der vom Bundesrat gewählt 
und diesem direkt unterstellt ist. 
Das oberste Ziel der Aufsichtstätigkeit des Bun-
des im Kernenergiebereich ist es, Mensch und 
Umwelt vor den Gefahren der friedlichen Nut-
zung der Kernenergie zu schützen. Das ENSI 
beaufsichtigt die fünf Kernkraftwerke in der 
Schweiz, die Zwischenlager für radioaktive 
Abfälle sowie die nuklearen Forschungseinrich-
tungen am PSI, an der EPFL und an der Universi-
tät Basel. Dabei wird überprüft, ob die Betreiber 
die Vorschriften einhalten, ob die Anlagen sicher 

Der ENSI-Rat auf dem Weg zur NRC (Bild: Eveline Strub, ENSI-Rat)
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betrieben werden und ob der Strahlenschutz 
gewährleistet ist. In den Aufsichtsbereich des 
ENSI fällt zudem der Schutz der Kernanlagen 
vor Sabotage und Terrorakten. Gesuche für Än- 
derungen an bestehenden Kernanlagen prüft 
das ENSI aus dem Blickwinkel der Sicherheit. 
Schliesslich befasst sich das ENSI mit dem Trans-
port radioaktiver Stoffe sowie mit den sicher-
heitstechnischen Aspekten der geologischen 
Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle.
Das ENSI fördert die nukleare Sicherheitsfor-
schung, ist in über 70 internationalen Kommis-
sionen und Fachgruppen für die Sicherheit der 
Kernenergie vertreten und arbeitet aktiv an der 
Weiterentwicklung der internationalen Sicher-
heitsvorgaben mit. Dank dieser Vernetzung be- 
wegt sich das ENSI stets auf dem aktuellen 
Stand von Wissenschaft und Technik und stützt 
seine Aufsichtstätigkeit auf die weltweiten Er- 
fahrungen mit der Kernenergie.

Organigramm
Das ENSI ist strukturiert in verschiedene Berei-
che, welche wiederum in Sektionen unterteilt 
sind (siehe Abbildung 1).

Der Aufsichtsbereich K (Kernkraftwerke) be-
fasst sich mit der Aufsicht über die Kernkraft-
werke und der Aufsichtsbereich E (Entsorgung) 
mit dem Sachplan «geologische Tiefenlager», 
den übrigen Kernanlagen und dem Ausserbe-
triebnahme- und Stilllegungsverfahren sowie 
den Transporten. Aufgabe der Fachbereiche 
A (Sicherheitsanalysen) und S (Strahlenschutz) 
sind probabilistische und deterministische Si-
cherheitsanalysen, die Reaktorkernauslegung, 
Messungen und Überwachungen im Strahlen-
schutzbereich, die Sicherung und menschliche 
sowie organisatorische Faktoren.
Der Bereich DS (Direktionsstab) unterstützt den 
Direktor und ist Koordinationsstelle für das 
ENSI, den Direktor, die Geschäftsleitung, den 
ENSI-Rat und die verschiedenen Behörden. Zum 
Bereich DS gehören die Sektionen Kommunika-
tion, Recht und Internationales. 
Der Bereich R (Ressourcen) stellt die Infrastruk-
tur für alle Bereiche sicher. Der Bereich R um-
fasst darüber hinaus das Personal- und Finanz-
wesen. Im Dienstbereich Ressourcen wird die 
Infrastruktur für das Funktionieren aller Berei-
che sichergestellt.

Abbildung 1: Organigramm des ENSI. Stand: 20.01.2016
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Dr. Hans Wanner 
Direktor

Dr. Georg Schwarz
Stv. Direktor, Leiter Aufsichtsbereich 
Kernkraftwerke

Dr. Felix Altorfer
Leiter des Direktionsstabs

Mitglieder der Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung setzte sich 2015 aus  
folgenden Mitgliedern zusammen: 

Dr. Georges Piller
Leiter Fachbereich Strahlenschutz

Dr. Ralph Schulz
Leiter Fachbereich Sicherheitsanalysen

Jean-Claude Veyre
Leiter Dienstbereich Ressourcen

Michael Wieser
Leiter Aufsichtsbereich Entsorgung
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Der ENSI-Rat

Gesetzliche Grundlagen
Die Zusammensetzung des ENSI-Rats und seine 
Aufgaben sind in Art. 6 ENSIG festgehalten:

Art. 6 ENSI-Rat

1  Der ENSI-Rat ist das strategische und das 
interne Aufsichtsorgan des ENSI.

2  Der ENSI-Rat besteht aus fünf bis sieben fach-
kundigen Mitgliedern. Diese werden für eine 
Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Jedes Mit-
glied kann zweimal wieder gewählt werden.

 3  Der Bundesrat wählt die Mitglieder des ENSI-Ra-
tes und bestimmt die Präsidentin oder den Prä-
sidenten und die Vizepräsidentin oder den 
Vizepräsidenten. Die Mitglieder des ENSI-Rates 
dürfen weder eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
üben noch ein eidgenössisches oder kantonales 
Amt bekleiden, welche geeignet sind, ihre 
Unabhängigkeit zu beeinträchtigen.

 4  Der Bundesrat legt die Entschädigungen der 
Mitglieder des ENSI-Rates fest. Für das Hono-
rar der Mitglieder des ENSI-Rates und die wei-
teren mit diesen Personen vereinbarten Ver-
tragsbedingungen gilt Artikel 6a Absätze 1–5 
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 
2000 sinngemäss.

5  Der Bundesrat kann die Mitglieder des ENSI-Ra-
tes aus wichtigen Gründen abberufen.

 6  Der ENSI-Rat hat folgende Aufgaben:

a.  Er legt die strategischen Ziele für jeweils 
vier Jahre fest.

b.   Er beantragt dem Bundesrat die vom 
Bund zu erbringenden Abgeltungen.

c.   Er erlässt das Organisationsreglement.

d.  Er erlässt unter Vorbehalt der Genehmi-
gung durch den Bundesrat das Perso-
nalreglement.

e.  Er erlässt unter Vorbehalt der Genehmi-
gung durch den Bundesrat die Gebüh-
renordnung.

f.  Er erlässt die dem ENSI vom Bundesrat 
delegierten Ausführungsbestimmungen.

g.  Er wählt die Direktorin oder den Direk tor 
und die weiteren Mitglieder der Ge-
schäftsleitung.

h.  Er überwacht die Geschäftsführung 
und die Aufsichtstätigkeit.

i.  Er ist für eine ausreichende Qualitätssi-
cherung und ein adäquates betriebliches 
Risikomanagement verantwortlich.

j.  Er setzt eine interne Revision ein und 
sorgt für die interne Kontrolle.

k.  Er genehmigt den Voranschlag und die 
Jahresrechnung.

l.  Er erstellt den Tätigkeitsbericht mit 
Angaben zur Aufsicht, zum Stand der 
Qualitätssicherung, zur Erreichung der 
strategischen Ziele und zum Zustand der 
Kernanlagen sowie den Geschäftsbe-
richt (Jahresbericht, Bilanz mit Anhang, 
Erfolgsrechnung, Prüfungsbericht der 
Revisionsstelle) und unterbreitet sie dem 
Bundesrat zur Genehmigung.

7   Der ENSI-Rat kann die Kompetenz zum Ab-
schluss einzelner Geschäfte an die Geschäfts-
leitung übertragen.

In der Verordnung über das Eidgenössische 
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSIV, 3. Ab-
schnitt) sind das Anforderungsprofil und Be-
stimmungen zur Unabhängigkeit und anderen 
Bereichen festgelegt:

Art. 3 Anforderungsprofil

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
legt fest, welche Anforderungen die Mitglie-
der des ENSI-Rats erfüllen müssen.
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Art. 4 Unabhängigkeit

1  Die Mitglieder des ENSI-Rats handeln wei-
sungsungebunden.

2  Sie dürfen in keiner Beziehung stehen, die 
den Anschein der Voreingenommenheit 
erwecken kann.

3  Will ein Mitglied eine Tätigkeit aufnehmen, 
die mit seiner Unabhängigkeit unvereinbar 
sein könnte, so holt es vorgängig die Empfeh-
lung des ENSI-Rats ein. In Zweifelsfällen bittet 
der ENSI-Rat das UVEK um eine Beurteilung.

Art. 4a Ausübung einer wirtschaftlichen Tätig-
keit und Halten von Beteiligungen

1  Die Mitglieder des ENSI-Rats dürfen keine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die mit 
ihrer Unabhängigkeit unvereinbar ist. Sie dür-
fen insbesondere nicht:

a.  bei einer vom ENSI beaufsichtigten 
Organisation oder bei einer Organisa-
tion, die zum gleichen Konzern gehört 
wie die beaufsichtigte Organisation, 
angestellt sein;

b.  von einer der folgenden Stellen Auf-
träge oder Unteraufträge annehmen:

1. einer vom ENSI beaufsichtigten 
Organisation oder von einer Organi-
sation, die zum gleichen Konzern 
gehört wie die beaufsichtigte Orga-
nisation,

2. einer Verwaltungseinheit, die an 
einem Verfahren nach dem Kerne-
nergiegesetz vom 21. März 2003  
(KEG) beteiligt ist.

c.   eine leitende Funktion in einer Organi-
sation übernehmen, die in einer wirt-
schaftlich engen Beziehung zu einer 
vom ENSI beaufsichtigten Organisation 
steht;

d.  bei einer Organisation, die an einem 
Verfahren nach dem KEG beteiligt ist, 
angestellt sein oder von dieser Aufträge 
annehmen;

2 Zulässig sind:

a.   die Anstellung bei einer Hochschule in 
einem Fachbereich, der keine vom ENSI 
beaufsichtigten Kernanlagen betreibt;

b.   die Annahme von Forschungsaufträgen 
von Hochschulen und von Verwaltungs-
einheiten, die an einem Verfahren nach 
dem KEG beteiligt sind, sofern der 
Gegenstand des Auftrages keinen 
Bereich betrifft, der der Aufsicht des 
ENSI untersteht.

3  Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen keine 
Beteiligung halten, die mit ihrer Unabhängig-
keit unvereinbar ist. Insbesondere dürfen sie 
keine Beteiligung an einer vom ENSI beauf-
sichtigten Organisation oder an einer Organi-
sation, die zum gleichen Konzern gehört wie 
die beaufsichtigte Organisation, halten.

Art. 4b Ausübung eines Amtes

Die Mitglieder des ENSI-Rats dürfen kein Amt 
ausüben, das mit ihrer Unabhängigkeit unver-
einbar ist. Sie dürfen insbesondere nicht:

a.  Mitglied sein in der Legislative oder Exe-
kutive eines Standortkantons oder einer 
Standortgemeinde einer Kernanlage, 
die vom ENSI beaufsichtigt wird;

b.  Mitglied sein in der Legislative oder Exe-
kutive eines Kantons oder einer Ge- 
meinde, wo ein Rahmenbewilligungs-
gesuch nach Artikel 12 KEG2 einge-
reicht wurde;
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c.  eine leitende Funktion in einer Verwal-
tungseinheit übernehmen, die für die 
Energieversorgung oder für die Wirt-
schaftsförderung zuständig ist;

d.  bei einer Verwaltungseinheit angestellt 
sein, die an einem Verfahren nach dem 
KEG beteiligt ist.

Art. 5 Honorare und Nebenleistungen

 1  Der Bundesrat legt die Honorare und Neben-
leistungen für die Mitglieder des ENSI-Rates 
fest.

 2  Die Honorare und Nebenleistungen gehen 
zulasten des ENSI.

Art. 6 Sitzungen

1  Der ENSI-Rat tagt mindestens viermal jährlich; 
an den Sitzungen berät er den Voranschlag, 
den Tätigkeitsbericht und den Geschäftsbe-
richt sowie die Jahresrechnung.

2  Weitere Sitzungen können einberufen wer-
den:
a.  von der Präsidentin oder vom Präsiden-

ten;
b.  auf Begehren von mindestens zwei Mit-

gliedern des ENSI-Rats.

3  Die Sitzungen auf Begehren von Ratsmitglie-
dern müssen spätestens 30 Tage nach Einrei-
chen des Begehrens durchgeführt werden.

4  Die Direktorin oder der Direktor des ENSI 
nimmt an den Sitzungen des ENSI-Rats mit 
beratender Stimme teil. Sie oder er kann wei-
tere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
ENSI beiziehen.

5  Der ENSI-Rat kann ausnahmsweise unter 
Ausschluss der Direktorin oder des Direktors 
tagen.

Art. 7 Beschlussfähigkeit

1  Der ENSI-Rat ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.

2  Er beschliesst mit einfachem Mehr; die Präsi-
dentin oder der Präsident hat den Stichent-
scheid.

Art. 8 Berichterstattung

1  Der Tätigkeits- und der Geschäftsbericht an 
den Bundesrat umfassen die Berichterstat-
tung über Wirkungen und Leistungen des 
ENSI im Rahmen seiner Aufsicht über die Ker-
nanlagen, die Erreichung der strategischen 
Ziele sowie Jahresbericht, Bilanz, Erfolgsrech-
nung und Anhang und Prüfungsbericht der 
Revisionsstelle.

2  Der ENSI-Rat beschliesst auf Antrag der Präsi-
dentin oder des Präsidenten über den Tätig-
keitsbericht und den Geschäftsbericht und 
legt diese beiden Berichte dem Bundesrat zur 
Genehmigung vor.

3  Der Tätigkeitsbericht und der Geschäftsbe-
richt werden nach Genehmigung durch den 
Bundesrat veröffentlicht.

Art. 9 Ausstand

1  Die Ausstandspflicht der Mitglieder des ENSI-
Rats richtet sich nach Artikel 10 des Bundes-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das 
Verwaltungsverfahren.

2  Die Mitgliedschaft in einschlägigen Fachver-
bänden begründet allein keine Ausstands-
pflicht.

3  Ist der Ausstand streitig, so entscheidet der 
ENSI-Rat unter Ausschluss des betreffenden 
Mitglieds.
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Organigramm
Die Mitglieder des ENSI-Rats werden vom Bun-
desrat für vier Jahre gewählt. Eine Wiederwahl 
ist zweimal möglich. Der ENSI-Rat untersteht 
direkt dem Bundesrat. Dies entspricht der For-
derung des schweizerischen Kernenergiegeset-
zes und des internationalen Übereinkommens 
über die nukleare Sicherheit in Bezug auf die 
Unabhängigkeit der Sicherheitsbehörde.
Die Kommunikation und die Berichterstattung 
zwischen ENSI-Rat und Bundesrat erfolgen admi-
nistrativ über das Generalsekretariat des UVEK. 

Der ENSI-Rat ist das interne und strategische 
Aufsichtsorgan des ENSI. Primärer An sprechpart-
ner des ENSI-Rats im ENSI ist die Geschäftslei-
tung.
Der ENSI-Rat pflegt den regelmässigen Aus-
tausch mit der KNS, welche gemäss gesetzli-
chem Auftrag den Bundesrat, das UVEK sowie 
auf Antrag des ENSI dieses in Fragen der nukle-
aren Sicherheit von Kernanlagen berät (siehe 
Abbildung 2).

Abbildung 2: schematisiert die Aufsicht über die nukleare Sicherheit in der Schweiz

Bundesrat

UVEK

KNS ENSI-Rat

ENSI

wählt

berät und
berichtet (2)

berichtet

wählt (1)

(4)

(2) (3)

(5)

Abbildung 2: schematisiert die Aufsicht über die nukleare Sicherheit in der Schweiz

Legende

(1) Der Bundesrat wählt den ENSI-Rat. Er 
genehmigt den Geschäftsbericht, das Perso-
nalreglement und die Gebührenordnung. Er 
übt die Aufsicht über den ENSI-Rat aus, wel-
cher das ENSI überwacht.

(2) Die KNS berät den Bundesrat und das 
UVEK fachlich.

(3) Der ENSI-Rat vertritt die Interessen des 
ENSI beim Antrag auf Abgeltung von Bun-
desleistungen. Er unterbreitet dem Bundesrat 
den Geschäftsbericht, das Personalreglement 
und die Gebührenordnung zur Genehmi-
gung. Er erstattet dem Bundesrat Bericht 
über die Aufgabenerfüllung des ENSI.

(4) Der ENSI-Rat legt die Ziele und die Sicher-
heitsphilosophie sowie Strategie und Führungs-
instrumente des ENSI fest. Er erlässt die 
Geschäftsordnung, genehmigt die Geschäfts-
planung und das Budget und ernennt die 
Geschäftsleitungsmitglieder. Er beaufsichtigt 
die Geschäftsleitung und überwacht die Risi-
kosituation, genehmigt die Jahresrechnung und 
verfasst den Tätigkeits- und Geschäftsbericht.

(5) Die Geschäftsleitung des ENSI ist verant-
wortlich für die Geschäftsführung, die Organi-
sation und übrige Personalentscheide. Sie leitet 
das ENSI und vertritt es gegenüber der Öffent-
lichkeit. Sie fällt Entscheide in sicherheitstechni-
schen Belangen.
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Mitglieder des ENSI-Rats
Der ENSI-Rat setzte sich 2015 aus folgenden 
Mitgliedern zusammen:

Dr. Anne Eckhardt, Präsidentin

Expertise: Sicherheit soziotechnischer Systeme, 
Entsorgung radioaktiver Abfälle (seit 2008 im 
ENSI-Rat, seit 2012 als Präsidentin)

Jürg Schmid, Vizepräsident 

Expertise: Sicherheitskultur, Safety, Krisenma-
nagement, Managementerfahrung (seit 2008 
im ENSI-Rat, seit 2012 als Vizepräsident)

Prof. Dr. Jacques Giovanola  

Expertise: Materialwissenschaften, Bruchme-
chanik, Maschinenbau, Grundlagen- und ange-
wandte Forschung (seit 2012 im ENSI-Rat)

Dr. Oskar Grözinger  

Expertise: Reaktorsicherheit, Behördenerfah-
rung in allen Bereichen der Überwachung kern-
technischer Anlagen (Errichtung, Betrieb, Stillle-
gung und Rückbau) (seit 2012 im ENSI-Rat)

Dr. Hans-Jürgen Pfeiffer 

Expertise: Strahlenschutz, Aufsicht im Bereich 
nukleare Sicherheit (seit 2008 im ENSI-Rat)

Dr. Karine Rausis† 

Expertise: Elektromagnetische Verträglichkeit 
und Schutz vor Streustromkorrosion, Mittel-/
Hochspannungsinstallationen, technisches und 
finanzielles Projektmanagement, Prozessma-
nagement (seit 2014 im ENSI-Rat)

Dr. Werner Bühlmann  

Expertise: Kernenergierecht, Aufsicht im Bereich 
nukleare Sicherheit (seit 2012 im ENSI-Rat)

†   Dr. K. Rausis ist am 9. Januar 2016 tragischerweise verstorben.
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Fachsekretariat
Der ENSI-Rat wird durch das Fachsekretariat 
bei der Ausübung seiner Tätigkeiten unter-
stützt. Das Fachsekretariat ist das Bindeglied 
zwischen ENSI-Rat und ENSI. Zu den Aufgaben 
des Fachsekretariats gehören die fachliche und 
administrative Vorbereitung der Ratssitzungen 
und Reisen, die Korrespondenz mit nationalen 
und internationalen Behörden und anderen 
externen Anspruchsgruppen sowie die Redak-
tion des Tätigkeits- und Geschäftsberichts 
zuhanden des Bundesrats. Es bereitet tech-
nisch-wissenschaftliche Dokumente für den 
ENSI-Rat vor und unterstützt ihn beim Verfol-
gen aktueller Themen sowie Entwicklungen in 
Wissenschaft und Technik. Zudem führt es im 
Auftrag des ENSI-Rats die interne Revision 
durch.
Das Fachsekretariat führte 2015 Eveline Strub. 
Bis Juni erhielt sie Unterstützung durch Hanna 
Kröhnert und ab Juni bis Oktober durch Lukas 
Robers, welcher im Rahmen seines Kerntechnik-
studiums sein Praktikum im Fachsekretariat 
absolvierte. 

8.2  Anhang 2  
Ziele und Indikatoren

Strategische Ziele
Als strategisches Organ formuliert der ENSI-Rat 
alle vier Jahre einen Leistungsauftrag für das 
ENSI. Neben den strategischen Zielen sind ins-
besondere die Wirkungs- und Leistungsziele, 
die Produkte, die zukünftigen Tätigkeitsschwer-
punkte sowie der zugehörige finanzielle Rah-
men definiert. Der Leistungsauftrag gilt jeweils 
für eine Legislaturperiode und wird in einer jähr-
lichen Leistungsvereinbarung konkretisiert.
Im Zeitraum 2012 bis 2015 werden im Rahmen 
von übergeordneten Projekten folgende strate-
gische Ziele verfolgt (siehe Leistungsauftrag 
2012–2015):

1. Die Sicherheitsstandards in den schweizeri-
schen Kernanlagen sind im internationalen 
Vergleich auf einem hohen Stand.

2. Die sich im Rahmen des Sachplanverfah-
rens «Geologische Tiefenlager» ergeben-
den Sicherheitsfragen sind bewertet.

3. Die Bevölkerung wird verständlich, fundiert 
und zeitgerecht informiert.

4. Das ENSI hält und stärkt die Bekanntheit 
und das aufgebaute Vertrauen.

5. Das ENSI stärkt die internationale Zusam-
menarbeit und übernimmt dabei in interna-
tionalen Gremien eine aktive Rolle.

6. Die Aufsichtsstrategie betreffend Planung 
und Durchführung einer Ausserbetrieb-
nahme liegt vor.

7. Die personellen Ressourcen und das Know-
how des ENSI sind gesichert.

8. Die Lehren aus Fukushima sind gezogen 
und entsprechende Massnahmen eingelei-
tet. 

9. Die Empfehlungen der IRRS-Mission 2011 
im direkten Einflussbereich des ENSI sind 
umgesetzt und die Nachfolgemission hat 
stattgefunden.

Der integrale Text des Leistungsauftrags kann 
auf dem Internet eingesehen werden http://
www.ensi-rat.ch/de/document/leistungsauf-
trag-2012-2015/.

Leistungsvereinbarung 2015
Aus den strategischen Zielen im Leistungsauf-
trag werden die Ziele jährlich in einer Leistungs-
vereinbarung zwischen ENSI-Rat und ENSI abge-
leitet. Für das Jahr 2015 wurden Jahresziele 
festgelegt, die gemäss nachfolgend beschriebe-
nem Wirkungsmodell in 4 Indikator-Kategorien 
gegliedert sind (siehe Abbildung 3).

Wirkungsmodell
Das ENSI verwendet das Wirkungsmodell des 
FLAG-Konzepts (Führungsmodell des Bundes: 
Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget) 
als Grundlage für die Wirkungs- und Leistungs-
steuerung. Das Wirkungsmodell beschreibt den 
von Politik und Verwaltung vermuteten Zusam-
menhang zwischen staatlicher Leistung (Out-
put), Verhalten der Zielgruppen (Impact) und 
daraus resultierenden Ergebnissen (Outcome). 
Zudem verlangt das FLAG-Konzept eine Ver- 
besserung der Wirtschaftlichkeit. Abbildung 3 
(nach Wegleitung «Integrierte Leistungs- und 
Wirkungssteuerung» des Eidg. Personalamtes 
[EPA]) illustriert das Wirkungsmodell.
Wirtschaftlichkeit, Wirkung und Leistung des 
ENSI werden über Indikatoren und Kennzahlen 
erfasst. Die Zielvorgaben werden vom ENSI-Rat in 
einem Leistungsauftrag für vier Jahre festgelegt.
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Die Betriebsüberwachung umfasst die sicher-
heitstechnische Beurteilung des Betriebes von 
Kernanlagen, eingeschlossen die Zulassung von 
Personal, die Analyse von Vorkommnissen sowie 
den Einsatz der ENSI-Notfallorganisation. Sie 
umfasst acht Prozesse:

• Inspektion
• Enforcement
• Revision
• Strahlenmessungen
• Vorkommnisbearbeitung
• Fernüberwachung und Prognose
• Notfallbereitschaft
• Sicherheitsbewertung

Die Betriebsüberwachung widerspiegelt das 
Tagesgeschäft des ENSI. Sämtliche Tätigkeiten 
unterstützen die Erreichung der strategischen 
Ziele. Der Beitrag an die Zielerreichung wird 
über die in den strategischen Zielen definierten 
Wirkungs- und Leistungsindikatoren gemessen. 
Aus diesem Grund sind keine spezifischen Jah-
resziele festgelegt.
Die Ziele gemäss Leistungsvereinbarung können 
im Internet konsultiert werden.

Outcome

Le
is
tu
ng

W
irk
un
g

Impact

Output

Input

Auswirkungen im gesell-
schaftlichen Kontext

Einwirkungen auf die
Zielgruppe

Erbrachte Leistungen
(Menge, Qualität, usw.)

Aufgewendete Mittel
(Personal, Finanzen)

Abbildung 2: Organigramm des ENSI. Stand:31.12.2013Abbildung 3: Das Wirkungsmodell des FLAG-Konzepts.
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Zielerreichung
Die für 2015 festgelegten Leistungsziele sind in 
den folgenden Tabellen zusammengefasst. Die 
Tabellen enthalten auch die Indikatoren, welche 
für die Beurteilung der Zielerreichung benutzt 
werden.

Erklärung zu den Indikatoren

• Output:  
Messung der Leistungen des ENSI

• Impact:  
Messung der Wirkung, d.h. der Reaktionen 
der Zielgruppen

• Outcome:  
Messung des Resultats auf die Zielgruppen

Abbildung 4: Zielerreichung in den vier Modellkategorien
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Legende zu den folgenden Zielerreichungstabellen

 Ziel erreicht

 Ziel knapp nicht erreicht (≥90 %)

E Ziel wegen externer Verzögerung nicht erreicht

 Ziel nicht erreicht (50 %–89 %)

 Ziel verfehlt (<50 %)

Jahresziele zu den strategischen Zielen

# Ziel Indikator Standard Ist  
Bewertung

Ziel-
erreichung

Massnahmen aufgrund der Ereignisse in Fukushima

G1 Die Aktionen gemäss Fukushima-

Aktionsplan 2015 sind durch-

geführt

ENSI-Bericht enthält 

den Aktionsplan und 

den Stand der Umset-

zung

31.12.2015 90 % 

Technisches Forum Kernkraftwerke

G2 Die Leitung des Technischen 

Forums Kernkraftwerke wird 

kompetent wahrgenommen

Drei Sitzungen wurden 

durchgeführt. Die Web-

seite wird laufend auf 

dem aktuellen Stand 

gehalten

31.12.2015 100 % 

Sachplanverfahren

G3 Die inhaltliche Beurteilung der 

eingereichten Unterlagen der 

Nagra zu Etappe 2 ist abge-

schlossen

Die Stellungnahme ist 

der verfahrensleitenden 

Behörde zugestellt 

worden

50 Wochen 

nach Einrei-

chung

100 % E

G4 Die Betreuung der Sachplan-Gre-

mien in Bezug auf sicherheits-

technische Aspekte wird in Ab-

sprache mit dem BFE und unter 

Berücksichtigung der laufenden 

Prüfarbeiten Etappe 2 aktiv und 

kompetent wahrgenommen

Das ENSI ist an den mit 

dem BFE vereinbarten 

Veranstaltungen prä-

sent und dokumentiert 

dies in den Quartals-

berichten zuhanden 

des BFE

31.12.2015 100 % 

G5 Die Leitung des Technischen Fo-

rums Sicherheit wird kompetent 

wahrgenommen

Vier Sitzungen wurden 

durchgeführt. Die Web-

seite wird laufend auf 

dem aktuellen Stand 

gehalten

31.12.2015 100 % 
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Jahresziele Anlagenbegutachtung

# Ziel Indikator Standard Ist  
Bewertung

Ziel-
erreichung

Periodische Sicherheitsüberprüfungen

A1 Die PSÜ KKB wird umfassend 

geprüft

Entwurf der Stellungnah-

me zur PSÜ KKB liegt vor

31.12.2015 100 % 
Stillstände KKB

A2 Die grossen Revisionsstillstände im 

KKB werden laufend überwacht

Termineinhaltung gemäss 

Projektplanung

31.12.2015 100 % 
Änderungsvorhaben in den Kernanlagen

A3 Anträge von Anlagenänderungen 

und Zulassungsverfahren neuer 

Transport- / Lager-Behälter werden 

termingerecht beurteilt

Termineinhaltung Terminein-

haltung:

6 Monate 

nach Erhalt 

der Unter-

lagen

100 % 

Aspekte Mensch & Organisation im KKL

A4 Eine vertiefte Mensch & Organisa-

tions-Analyse für das KKL liegt vor. 

Entsprechende Folgemassnahmen 

sind definiert

Abklärung in ENSI-Akten-

notiz dokumentiert

30.06.2015 100 % 

Vorbereitung der Stilllegungsarbeiten

A5 Das ENSI ist für die Begutachtung 

und Beaufsichtigung von Stillle-

gungsprojekten vorbereitet 

Die im Rahmen des Pro-

jektes AUKOS beschlos-

senen Massnahmen sind 

umgesetzt

31.12.2015 100 % 

Restlaufzeit KKM

A6 Die in der ENSI-Stellungnahme 

dokumentierten Forderungen 

hinsichtlich der Restlaufzeit KKM 

sind verfügt

Verfügung liegt vor 31.12.2015 100 % 

Festlegung der Erdbebengefährdungen

A7 Das ENSI hat werkspezifisch die 

Erdbebengefährdungen festgelegt

Verfügungen liegen vor 31.12.2015 95 % 
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Jahresziele Führung

# Ziel Indikator Standard Ist  
Bewertung

Ziel-
erreichung

Vorbereitung IRRS Follow-Up-Mission 2015

F1 Die IRRS-Follow-Up-Mission 2015 

ist erfolgreich durchgeführt

Abschlussbericht liegt vor 31.12.2015 100 % 
Diplomatische Konferenz zur Convention on Nuclear Safety (CNS)

F2 Die Diplomatische Konferenz zur 

Änderung der CNS ist erfolgreich 

durchgeführt

Aktives Einbringen der 

Schweizer Position an der 

Konferenz

30.06.2015 100 % 

Überprüfungskonferenz zur Joint Convention

F3 ENSI-Teilnahme an der 5. Über-

prüfungskonferenz an der Joint 

Convention

Aktive Teilnahme an der 

Joint Convention. Massnah-

men aus der Konferenz sind 

festgelegt

30.09.2015 100 % 

Human Capital Management

F4 Massnahmenpaket 3 des Human-

Capital-Management-Konzepts ist 

umgesetzt

Termingerechte Umsetzung 31.12.2015 100 % 
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Indikatoren 
Output

Ziel Indikator Standard Ist  
Bewertung

Ziel-
erreichung

Anlagebegutachtung

Aus internationalen Vorkommnis-

sen werden die richtigen Schlüsse 

gezogen und von den Betreibern 

die richtigen Massnahmen ab-

geleitet

Anzahl ausgewerteter aus-

ländischer Vorkommnisse in 

Kernkraftwerken ≥ INES 2

100 % 

Expertenmeinung ENSI

100 % 

Der Stand von Wissenschaft und 

Technik wird aktiv verfolgt und 

dokumentiert

Anzahl Publikationen

Der Erfahrungs- und For-

schungsbericht wird termin-

gerecht publiziert

≥ 10 Publikationen 

Termineinhaltung

100 % 

100 %

 



Freigaben werden termingerecht 

ausgestellt

Verhältnis termingerecht 

ausgestellter Freigaben zur 

gesamten Anzahl

≥ 90 % 100 % 

Das ENSI äussert sich aktiv zu 

Fragen der Sicherheit

Anzahl öffentliche Auftritte 

und Begegnungen

≥ 12 100 % 

Betriebsüberwachung

Die Kernanlagen werden konse-

quent inspiziert

Anzahl Inspektionen und 

Aufsichtsgespräche

≥ 300 pro Jahr 100 % 
Die Vorkommnisbeurteilung 

erfolgt termingerecht

Verhältnis termingerecht 

beurteilter Vorkommnisse in 

CH Kernanlagen zur gesam-

ten Anzahl

≥ 90% 100 % 

Die Radioaktivität in der Umge-

bung und die Dosen des Perso-

nals der Kernanlagen werden 

konsequent überwacht

Anzahl Messungen ≥ 100 pro Jahr 100 % 

Das ENSI ist bei Notfällen schnell 

einsatzbereit, um die beteiligten 

Stellen fachlich zu unterstützen

Erreichen der vorgegebenen 

Aufgebots-Zeit von einer 

Stunde bei Einsätzen und 

Übungen

100 % 100 % 

Die Fernüberwachung ist verfüg-

bar und liefert zuverlässige Daten

Systemverfügbarkeit > 99 % 100 % 
Bevölkerung und Interessengrup-

pen werden regelmässig über die 

sicherheitstechnischen Feststel-

lungen des ENSI informiert

Die Aufsichts- und Strahlen-

schutzberichte werden ter-

mingerecht veröffentlicht

100 % 100 % 
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Impact

Ziel Indikator Standard Ist  
Bewertung

Ziel-
erreichung

Betreiber von Kernanlagen

Die Betreiber rüsten ihre Anlagen 

so weit nach, als dies nach dem 

Stand der Nachrüsttechnik erfor-

derlich ist

Anzahl vom ENSI mittels Ver-

fügungen geforderten Nach-

rüstungen, die vom Betreiber 

selbst hätten initiiert werden 

müssen

Höchstens 2 pro An-

lage

100 % 

Die Betreiber von Kernanlagen 

halten die Gesetze ein

Anzahl Verurteilungen auf-

grund von Verletzungen der 

Gesetzgebung im Aufsichts-

bereich des ENSI

0 100 % 

Die Betreiber überprüfen ihre 

Anlage systematisch und umfas-

send und lernen aus Erfahrungen 

und Forschung

Anzahl vom ENSI aufgrund 

ausgewerteter Ereignisse als 

notwendig erachtete Mass-

nahmen, die vom Betreiber 

nicht getroffen bzw. imple-

mentiert wurden (SI-35 und 

SI-36)

0 100 % 

Die Betreiber befolgen behördli-

che Anordnungen

Verhältnis termingerecht 

erledigter Forderungen des 

ENSI durch CH Kernanlagen 

zur gesamten Anzahl

≥ 80 % 100 % 

Staatliche Stellen

Staatliche Stellen verlassen sich 

auf die Aussagen des ENSI

Bewertung der Verlässlichkeit 

durch Leistungsempfänger

75 % der Leistungs-

empfänger beurteilen 

die Aussagen als ver-

lässlich

100 % 

Übrige Zielgruppen

Der 12-Monats-Reputationstrend 

des ENSI in den Medien ist stei-

gend

Reputationsentwicklung im 

ENSI-Leitmediensample

Nach der ersten 

Quartalserhebung zu 

definieren

–
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Outcome

Ziel Indikator Standard Ist  
Bewertung

Ziel-
erreichung

Die Kernanlagen sind sicher

Die Sicherheit der schweizeri-

schen Kernanlagen entspricht 

dem Stand von Wissenschaft und 

Technik

Anzahl Zwischenfälle (INES 

≥2) in schweizerischen Kern-

anlagen

0 100 % 

Die Kernkühlung jedes 

Kernkraftwerkes ist gewähr-

leistet.

Kriterium gemäss Art. 

44 KEV erfüllt

100 % 

Die Integrität des Primär-

kreislaufs jedes Kernkraft-

werkes ist gewährleistet.

Kriterium gemäss Art. 

44 KEV erfüllt

100 % 

Die Integrität des Contain-

ments jedes Kernkraftwerkes 

ist gewährleistet.

Kriterium gemäss Art. 

44 KEV erfüllt

100 % 

Mittlere Kernschadenshäu-

figkeit (interne und externe 

Ereignisse)

≤ 10-4 pro Jahr 100 % 

Die Bevölkerung fühlt sich sicher

Die Bevölkerung hat Vertrauen 

in die Tätigkeit der Aufsichtsbe-

hörde

Umfrageergebnis Nach der ersten Er-

hebung zu definieren

Wird nicht  

erhoben

Führung und Wirtschaftlichkeit

Ziel Indikator Standard Ist  
Bewertung

Ziel-
erreichung

Die Kosten werden durch die Ver-

ursacher gedeckt und die gesetz-

lich vorgeschriebenen Reserven 

können gebildet werden

Kostendeckungsgrad ≥ 105 % 100 % 

Die Gebühren sind angemessen Mittlerer Stundenansatz

(Prozentuale Erhöhung des 

Verrechnungssatzes um ma-

ximal die Höhe der gewähr-

ten Lohnerhöhungen)

maximale Lohner-

höhung in %

100 % 

Die Gemeinkosten sind tief Gemeinkostenanteil ≤ 25 % 100 % 

Das ENSI arbeitet effizient, die 

Mitarbeitenden sind ausgelastet

Verrechenbare Stunden pro 

Vollzeitstelle und Jahr

≥ 1750 Stunden 100 % 

Die notwendigen personellen 

Ressourcen und das Know-how 

sind vorhanden

Prozentualer Anteil offener 

Stellen gemessen an den 

Vollzeitstellen (Wiederbeset-

zung von Stellen)

1.5 % 100 % 

Durchschnittliche Anzahl 

Stunden Weiterbildung pro 

Vollzeitstelle und Jahr

≥ 40 Stunden 100 % 
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8.3 Anhang 3 
 Aufsicht und Strahlenschutz

Tabelle 1
Betriebsdaten der schweizerischen Kernkraftwerke 2015:

KKB 1 KKB 2 KKM KKG KKL
Thermisch erzeugte Energie [GWh] 1935 6317 8666 23888 25947

Abgegebene elektrische Nettoenergie [GWh] 621 2022 2940 7907 8599

Abgegebene thermische Energie [GWh] 66,9 50,7 1,6 188,6 0

Zeitverfügbarkeit1 [%] 19,6 64,1 91,6 91,1 83,6

Nichtverfügbarkeit durch Jahresrevision [%] 80,54 36,1 7,8 8,7 10,8

Arbeitsausnutzung2 [%] 19,7 63,4 89,6 90,5 80,9

Anzahl ungeplanter Schnellabschaltungen (Scrams) 0 0 2 1 1

Unvorhergesehenes Abfahren der Anlage 0 0 0 1 3

Störungsbedingte Leistungsreduktionen3 (>10 % PN) 0 0 1 1 0

1 Zeitverfügbarkeit (in %): Zeit, in der das Werk in Betrieb bzw. in betriebsbereitem Zustand ist.
2 Arbeitsausnutzung (in %): Produzierte Energie, bezogen auf die Nennleistung und eine 

hundertprozentige Zeitverfügbarkeit.
3 >10 % PN an der Tagesleistung gemessen
4 Gerechnet vom Beginn der Jahresrevision bis Ende Jahr

Tabelle 2
Zusammenfassung der Kollektivdosen in den schweizerischen Kernanlagen, 2015,  
Eigen- und Fremdpersonal:

Kernanlage
Anzahl überwachte  

Personen
Kollektivdosis [Pers.-mSv]

KKB 1 und 2 2039 1226,9

KKG 1300 492,6

KKL 2116 1574,6

KKM 1294 893,2

ZZL 213 28,8

PSI 1581 114,2

Universitäten 19 0,5

Aufsichtsbereich des ENSI 7297 4258,5
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Tabelle 3
Anzahl beruflich strahlenexponierte Personen, Kernkraftwerke:

Dosis-
bereich 
[mSv]

 
KKB 1 und 2

 

 
KKG
 

 
KKL
 

 
KKM
 

 
Total KKW

 

EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP FP EP+FP FP FP EP+FP EP FP EP+FP

0.0 - 1.0 459 1231 1690 413 739 1152 391 1261 1652 256 745 1001 1519 3976 5495

> 1.0 - 2.0 40 95 135 24 49 73 32 135 167 50 115 165 146 394 540

> 2.0 - 5.0 23 137 160 21 41 62 52 199 251 42 66 108 138 443 581

> 5.0 - 10.0 6 46 52 9 4 13 12 34 46 7 13 20 34 97 131

> 10.0 - 

15.0
 1  1 2            1 1 2

> 15.0 - 

20.0
               

> 20.0 - 

50.0
               

> 50.0                

Total Perso-

nen
529 1510 2039 467 833 1300 487 1629 2116 355 939 1294 1838 4911 6749

Mittel pro 

Person 

[mSv]

0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

Legende: EP = Eigenpersonal FP = Fremdpersonal

Tabelle 4
Anzahl beruflich strahlenexponierte Personen, Kernanlagen und Forschungsanlagen:

Dosisbereich 
[mSv]

 
PSI
 

Universi-
täten

Total      
For-

schung

 
ZZL
 

Total 
KKW 

Total Kern-
anlagen und 
Forschung

EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP + FP

0.0 - 1.0 1176 375 1551 19 1570 66 140 206 5495 6028

> 1.0 - 2.0 15 1 16   16 4 1 5 540 546

> 2.0 - 5.0 8 4 12   12 2   2 581 588

> 5.0 - 10.0    2 2   2      131 133

> 10.0 - 15.0               2 2

> 15.0 - 20.0                 

> 20.0 - 50.0                  

> 50.0                  

Total Personen 1199 382 1581 19 1600 72 141 213 6749 7297

Mittel pro Person                     

[mSv]
0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 0.6 0.6



Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2015 des ENSI-Rats56 57

Leitsatz 1: Wir sind die unabhängige Aufsichtsbehörde der schweizerischen  
  Kernanlagen.

• Wir setzen als Aufsichtsbehörde den gesetzlichen Auftrag zum Schutz von Mensch und 
Umwelt vor den Gefahren der friedlichen Nutzung der Kernenergie um.

• Wir sind das Kompetenzzentrum für die Beurteilung der nuklearen Sicherheit in der 
Schweiz. Wir gründen unsere Entscheide auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik.

• Unsere Richtlinien und Forderungen haben einen hohen Sicherheitsstand der Kernanlagen 
zum Ziel. Sie sind klar und verständlich für die Beaufsichtigten.

• Wir sind ein zuverlässiger Ansprechpartner für Bevölkerung, Behörden und Beaufsichtigte. 
Wir informieren verständlich, fundiert und zeitgerecht.

Leitsatz 2:  Wir stärken mit unserer Aufsichtstätigkeit die nukleare Sicherheit.

• Wir üben unsere Aufsichtstätigkeit wachsam, selbstständig und unabhängig aus. Wir 
setzen unsere Entscheide konsequent durch.

• Wir beurteilen das Gesamtbild der Sicherheit der Schweizer Kernanlagen und streben eine 
konstante Verbesserung unserer Aufsichtstätigkeit an.

• Wir stärken durch unsere Aufsicht die Sicherheitskultur der Beaufsichtigten und deren 
eigenverantwortliches Handeln.

• Wir pflegen mit den Beaufsichtigten einen Umgang, welcher auf Professionalität und 
konstruktivem Dialog gründet.

Leitsatz 3:  Wir arbeiten als Team.

• Unsere Arbeit ist geprägt durch Selbstverantwortung und gegenseitige Wertschätzung.
• Wir unterstützen uns gegenseitig, arbeiten bereichsübergreifend zusammen und schaffen 

ein motivierendes Umfeld.
• Wir hinterfragen uns und unser Handeln. Differenzen werden offen angesprochen und 

gemeinsam gelöst.
• Wir sind integer, offen und zuverlässig.

Leitsatz 4:  Wir sind Vorbild.

• Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und nehmen sie wahr. 
• Wir führen aktiv und kompetent und lösen Aufgaben im Team.
• Wir sind für unsere Entscheide und unser Team verantwortlich.
• Wir rekrutieren fachkompetentes Personal, unabhängig von Alter, Geschlecht und der Ein-

stellung zur Kernenergie, und sorgen für die Weiterentwicklung der Fachkompetenz aller.

8.4  Anhang 4
 Leitbild
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8.5  Anhang 5
 Abkürzungsverzeichnis

ASME American Society Of Mechanical Engineers

AUKOS Aufsichtskonzept Stilllegung

AUTANOVE Autarke Notstromversorgung (KKB)

BFE Bundesamt für Energie

BGÖ Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 
17. Dezember 2004 (SR 152.3, Stand am 19. August 2014)

BKW Bernische Kraftwerke

CNS Convention on Nuclear Safety

EKRA Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat

ENSIG ENSI-Gesetz vom 22. Juni 2007 (SR 732.2, Stand am 1. Januar 2012)

ENSIV ENSI-Verordnung vom 12. November 2008 (SR 732.21, Stand am 
1. November 2011)

EPA Eidgenössisches Personalamt

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

ERLAM Ertüchtigung der Lademaschine (KKG)

ERS Expertengruppe Reaktorsicherheit

ERSIM Erhöhung der Sicherheitsmargen

FLAG-Konzept Führungsmodell des Bundes: Führen mit Leistungsauftrag und Global-
budget

GBq Gigabecquerel

GSKL Gruppe der schweizerischen Kernkraftwerksleiter

HAA Hochaktive Abfälle

HCM Human Capital Management

HERA Head Replacement (Wechsel des RDB-Deckels KKB)

IAEA Internationale Atomenergieagentur

IFRS for SMEs International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized 
Entities

IKS Internes Kontrollsystem

INES Internationale Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse

IPSAS International Public Sector Accounting Standards

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée (Lausanne)

IRRS Integrated Regulatory Review Service

IT Informationstechnik

KEG Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (SR 732.1, 
Stand am 1. Januar 2009)

KKB Kernkraftwerk Beznau

KKG Kernkraftwerk Gösgen



Tätigkeits- und Geschäftsbericht 2015 des ENSI-Rats58 59

KKL Kernkraftwerk Leibstadt

KKM Kernkraftwerk Mühleberg

KKW Kernkraftwerk

KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit

LETA Leittechnik-Austausch (KKG)

M&O Mensch & Organisation

MAA Mittelradioaktive Abfälle

MADUK Messnetz zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der 
Umgebung der Kernkraftwerke

mSv Millisievert

NABELA Nachrüstung Brennelemente-Lagerbecken (KKB)

Nagra Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

NEA Nuclear Energy Agency

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OSPA PSI Stapelplatz Ost

PLATEX Arbeitsgruppe Plattform Extremereignisse

PRP Pegasos Refinement Project

PSI Paul Scherrer Institut

PSÜ Periodische Sicherheitsüberprüfung

RDB Reaktordruckbehälter

SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle

SED Schweizerischer Erdbebendienst

SES Schweizerische Energiestiftung

SGT Sachplan geologische Tiefenlager

SMA Schwach-/mittelaktive Abfälle

SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme

StSV Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 (SR 814.501, Stand 
am 1. Januar 2014)

TFK Technische Forum Kernkraftwerke

TFS Technisches Forum Sicherheit

TL-Behälter Transport- und Lagerbehälter

US NRC US-Atomaufsichtsbehörde: Nuclear Regulatory Commission

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation

YUMOD YU-System Modifikation (Yu-System=Reaktorumwälzsystem KKL)

ZENT Zwischenlagerung und Entsorgung kontaminierter Komponenten (KKL)

Zwilag Zentrales Zwischenlager Würenlingen
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